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Arbeitsforderung fur Langzeitarbeitslose

Erste Befunde zu Eingliederungsleistungen
des SGB Ill im Rechtskreis SGB I

Sarah Heinemann, Hermann Gartner, Eva Jozwiak

Mit der Publikation von Forschungsberichten will das1AB der Fachoffentlichkeit Einblick in
seine laufenden Arbeiten geben. Die Berichte sollen aber auch den Forscherinnen und Forschern
einen unkomplizierten und raschen Zugang zum Markt verschaffen. Vor allem langere Zwischen- aber
auch Endberichte aus der empirischen Projektarbeit bilden die Basis der Reihe, die den bisherigen
IAB-Werkstattbericht ablost.
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Abstract

Der Bericht prasentiert deskriptive Befunde zur Arbeitsférderung mit Mal3-
nahmen des SGB Il im Rechtskreis SGB Il fur das erste Halbjahr 2005.
Im Zentrum des Berichts stehen die Entwicklung des MalRnahmeneinsatzes
und die vergleichende Untersuchung der Teilnehmerstrukturen. Bisher
wurden vor allem funf Instrumente des SGB Ill zur Arbeitsférderung er-
werbsfahiger Hilfebedurftiger genutzt: TrainingsmalRnahmen, die Beauf-
tragung Dritter mit der Vermittlung, Eingliederungszuschusse, Arbeitsbe-
schaffungsmalRnahmen sowie die Forderung der beruflichen Weiterbildung.

Der Vergleich der Teilnehmerstrukturen mit dem Arbeitslosenbestand
zeigt: Frauen sind in den MalBhahmen teilweise unterreprasentiert. In Ost-
deutschland ist der MalRhahmeneinsatz meist intensiver als in West-
deutschland. Jugendliche werden gemald der gesetzlichen Vorgabe Uber-
proportional haufig gefordert. Nur bei einzelnen MaRnahmen stehen Alte-
re, Auslander oder Geringqualifizierte im Mittelpunkt der Forderung.

Die Ergebnisse stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass Daten der
kommunalen Trager noch nicht vollstdndig in die Statistiken der Bundes-
agentur fur Arbeit eingegangen sind. Denn die unterschiedlichen Verfah-
ren der Datenerfassung mussen erst noch integriert werden.

Anmerkungen: Wir danken der Statistik der Bundesagentur fur Arbeit fur
die Bereitstellung der Daten im Data-Warehouse, Hans Jurgen Braun,
Beate Kurtz und Hermann Rol3 fur wichtige Informationen zur Datenquali-
tat, dem Zentralbereich SGB Il der BA — insbesondere Reiner Brauners-
reuther, Caroline Heinrich, Thomas Heuschkel und Martina Musati — fur
nutzliche Anmerkungen, Martina Hartig und Pia Klotz fur ihre Unterstit-
zung bei der Erstellung der Tabellen und Tobias Graf, Gesine Stephan und
Joachim Wolff fur hilfreiche Hinweise. Alle Unzulanglichkeiten dieses Bei-
trags liegen allein in unserer Verantwortung.
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1 Einfuhrung

Der vorliegende Bericht préasentiert erste deskriptive Befunde des Mal3-
nahmeneinsatzes zur Arbeitsforderung der erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen im Rechtskreis SGB I1.

Bei der Interpretation der vorliegenden Befunde sollte das Augenmerk
nicht den absoluten Fallzahlen gelten, sondern von Interesse sind einer-
seits die relative Bedeutung und Entwicklung des MalRnahmeeinsatzes im
Zeitablauf, andererseits die Teilnehmerstrukturen: Die Analyse beschrankt
sich auf diejenigen Tragerschaften, zu denen der Statistik der Bundes-
agentur fur Arbeit (BA) bereits Informationen vorliegen. Dies sind derzeit
die Arbeitsgemeinschaften (ARGEN), diejenigen getrennten Tragerschaf-
ten, in denen die IT-Verfahren der BA genutzt werden, sowie malRnahme-
spezifisch und zeitlich begrenzt diejenigen optierenden Kommunen, die die
BA mit der Erfassung beauftragt haben.

Der Bericht beantwortet drei zentrale Fragen:

e Wie hat sich der Einsatz der originaren SGB IlI-MalRnahmen seit Beginn
des Jahres innerhalb des neu eingefuhrten Rechtskreises SGB Il entwi-
ckelt?

e Wie unterscheiden sich die Teilnehmer der verschiedenen MaRnahmen??

¢ Welche Unterschiede bestehen zwischen MaRnahmeteilnehmern und Ar-
beitslosen im Rechtskreis SGB 11?

Wohl kaum ein anderes Thema hat in den letzten Jahren eine ahnlich hohe
Resonanz in der Politik, bei Betroffenen und der breiten Bevolkerung er-
fahren, wie die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit. Auf individueller Ebene
sind die Folgen von Arbeitslosigkeit erheblich: Fur Betroffene besteht ne-
ben dem Einkommensverlust die Gefahr sozialer Ausgrenzung. Auf ge-
samtgesellschaftlicher Ebene ergeben sich dariber hinaus bei steigender
Arbeitslosigkeit nicht nur hdhere Ausgaben fur Lohnersatzleistungen son-
dern auch Mindereinnahmen durch entgangene Steuern und Sozialversi-
cherungsbeitrage bzw. deren Kompensation durch erh6hte Beitragssatze
zu Sozialversicherungen oder hbhere Steuersatze.

L Zzur sprachlichen Vereinfachung werden im Folgenden unter den Begriff Teilnehmer

sowohl méannliche als auch weibliche Geférderte zusammengefasst.
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Im August 2002 legte die so genannte Hartz-Kommission, bestehend aus
15 Personen aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft un-
ter der Leitung von Peter Hartz, nach sechsmonatiger Beratungszeit Vor-
schlage zur Reform des deutschen Arbeitsmarktes vor. Vorrangiges Ziel
der Kommission waren der nachhaltige Abbau der Arbeitslosigkeit sowie
die Umstrukturierung der Bundesagentur fur Arbeit. Die Vorschlage der
Kommission wurden modifiziert in vier Gesetzen fur moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt — den so genannten Hartz-Gesetzen — umgesetzt.
Grol3e Teile des ersten und zweiten Gesetzes fir moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt (Hartz | und Hartz Il) traten ab Januar 2003 in
Kraft. Hartz 111 wird gro3tenteils seit Januar 2004 umgesetzt, und seit Ja-
nuar 2005 findet daruber hinaus das vierte Gesetz fur moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (Hartz 1V) Anwendung.? Die neue Arbeitsmarkt-
politik soll aktivierend sein, das heil3t Arbeitslose sollen starker als bisher
Verantwortung fur ihre (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt
ubernehmen.

In diesem Sinne zielt das erste Gesetz auf bessere Vermittlung und die
Starkung von Anreizen zur Aufnahme einer Beschéftigung: Die Melde-
pflicht wurde ausgedehnt; wer von der Beendigung seines laufenden Be-
schaftigungsverhaltnisses erfahrt, muss sich Arbeit suchend melden. Die
Zumutbarkeitsregeln fur die Aufnahme von Beschaftigung wurden ver-
scharft. Die Beweislast bei der Verhangung von Sperrzeiten wegen Ar-
beitsablehnung oder Kundigung wurde umgekehrt und liegt nun beim Ar-
beitslosen. AulRerdem wurden Personal-Service-Agenturen, die Arbeitslose
beschaftigen und in dieser Zeit verleihen, qualifizieren und vermitteln sol-
len, flachendeckend eingefiihrt. Uber den Einsatz von Vermittlungsgut-
scheinen soll die private Arbeitsvermittlung gestarkt werden. Das Gesetz
umfasst neben Regelungen zur Forderung der Beschaftigung Alterer die
Verkurzung der Anspruchsdauern auf Arbeitslosengeld fur Altere. Im zwei-
ten Hartz-Gesetz wird die geringfligige Beschaftigung durch die Einfuh-
rung von Mini- und Midijobs reformiert und die Forderung von EXistenz-
grundung durch Arbeitslose ausgeweitet, indem die so genannte Ich-AG
geschaffen wird. Im Zentrum von Hartz Ill stehen Vereinfachungen des

2 Ein Uberblick tiber wesentliche Inhalte der Hartz-Gesetze findet sich in Hagen, Sper-

mann (2004).
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Leistungsrechts und der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie
die strukturelle Umorganisation der Bundesagentur fur Arbeit (BA).

Schliel3lich werden mit dem vierten Gesetz fur moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt Sozialhilfe und Arbeitslosehilfe zu einer einheitlichen
Grundsicherung fur erwerbsfahige Hilfebedurftige und deren Haushalts-
mitglieder zusammengefihrt. Diese Grundsicherung ist in einem eigenen
neuen Gesetzeswerk, dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB)
geregelt. Anspruchsberechtigt sind erwerbsfahige Personen, die ihren ei-
genen Lebensunterhalt und den der mit ihnen in der Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen nicht (ausreichend) durch andere Sozialleistungen, Ar-
beit, Einkommen oder Vermégen sichern kdnnen. Leistungen des SGB 11
stehen auch Personen zu, die zu den Bedarfsgemeinschaften von erwerbs-
fahigen hilfebedurftigen Personen gehoren. Im SGB Il sind zudem Mé6g-
lichkeiten der Forderung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeits-
markt fur den Kreis der anspruchsberechtigten Personen geregelt. Damit
ist nun Arbeitsforderungsrecht nicht mehr nur im SGB IIl, sondern auch
im neu eingefuhrten SGB 11 fixiert.

Aus Sicht des SGB Il lassen sich zwei Arten von MalRnahmen unterschei-
den:

e die ,alten” SGB IlII-MalRnahmen,

e nur im Rechtskreis SGB Il forderfahige Mal3hahmen.

Im Zentrum des vorliegenden Berichtes stehen die SGB IlI-MalRnahmen
(eine genaue Darstellung dieser MaRnahmetypen folgt in Abschnitt 2). Die
hier vorgestellten deskriptiven Ergebnisse gliedern sich als erster Schritt in
ein I1AB-Forschungsprojekt ein, in dem die Wirksamkeit der SGB IlI1-Mal3-
nahmen insbesondere fur erwerbsfahige Hilfebedirftige im Rechtskreis
SGB Il evaluiert werden wird. Die Befunde zu MalRnahme- und Teilneh-
merstrukturen legen einen wichtigen Grundstein fur dieses Vorhaben. Ei-
nerseits kann auf dieser Basis die quantitative Bedeutsamkeit einzelner
MalRnahmen Uberhaupt erst eingeschatzt werden. Andererseits erhalt man
einen ersten Anhaltspunkt fur wichtige Determinanten der Teilnahme an
arbeitsmarktpolitischen Mal3Bhahmen.

Der Bericht ist wie folgt gegliedert: Im zweiten Abschnitt werden die insti-
tutionellen Rahmenbedingungen naher erlautert. Abschnitt drei bietet ei-
nen Uberblick Uber die Entwicklung des MaRnahmeeinsatzes sowie eine



IABF orschungsbericht Nr. 3/2006 8

detaillierte Beschreibung der MaRnahmen selbst. In Abschnitt vier werden
Strukturmerkmale der MalBRnahmeteilnehmer an verschiedenen Mal3nah-
men miteinander und mit den Strukturmerkmalen im Arbeitslosenbestand
verglichen. Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse im
Abschnitt funf.

2 Institutioneller Rahmen
2.1 Abgrenzung der Rechtskreise SGB 11 und SGB 111

Das Arbeitsforderungsrecht ist seit Inkrafttreten des vierten Hartz-Geset-
zes im Januar 2005 in zwei Rechtskreisen geregelt: Dem SGB |11l und dem
SGB Il. Dem Rechtskreis SGB 111 sind diejenigen Personen zugeordnet, die
durch entsprechend lange Beschéaftigung Versicherungsanspriche auf Ar-
beitslosengeld erworben haben. Im Rechtskreis SGB Il dagegen befinden
sich zum einen erwerbsfahige Hilfebedurftige, deren Anspruch auf Arbeits-
losengeld bereits erschopft ist; zum anderen erwerbsfahige Hilfebedurfti-
ge, die noch keine Anspriche auf Arbeitslosengeld haben, weil sie bspw.
gerade erst ihre schulische oder akademische Ausbildung abgeschlossen
haben oder noch nicht lange genug in Beschaftigung waren. Anders als im
SGB Il sind die Leistungen des SGB Il nicht individualisiert, sondern bei
der Berechnung der Leistungen wird der gesamte Haushalt des erwerbsfa-
higen Hilfebedurftigen betrachtet. Daher finden sich im Rechtskreis SGB 11
auch nichterwerbsfahige Personen wieder, die mit erwerbsfahigen Hilfebe-
duarftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Da diese nichterwerbsfahi-
gen Hilfebedurftigen nicht an MalBnahmen zur Arbeitsféorderung teilneh-
men, werden sie in diesem Bericht nicht berucksichtigt.

Es ist zu erwarten, dass Personen im Rechtskreis SGB Ill eine grolRere
Nahe zum Arbeitsmarkt aufweisen als erwerbsfahige Hilfebedurftige im
Rechtskreis SGB IlI. Zudem kann angenommen werden, dass die Verweil-
dauer im Rechtskreis SGB Il kurzer ist als im SGB Il-Rechtskreis, da die
Anspruchsdauer begrenzt ist. Die Grundsicherung im Rechtskreis SGB Il
unterliegt dagegen keiner zeitlichen Beschrankung.

Die Trennung der beiden Rechtskreise gilt auch im Hinblick auf die Finan-
zierung. Wahrend der Rechtskreis SGB Ill vorwiegend aus Beitragen zur
Arbeitslosenversicherung finanziert wird, ist der SGB II-Rechtskreis steu-
erfinanziert.
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Umgesetzt wird das SGB Il in 439 Kommunen in drei unterschiedlichen
Organisationsformen: Am weitaus haufigsten werden die erwerbsfahigen
Hilfebedurftigen in Arbeitsgemeinschaften (ARGEnN) betreut, in denen BA
und Kommunen miteinander kooperieren. Daruiber hinaus gibt es 69 rein
kommunale Trager in den so genannten optierenden Kommunen. In den
relativ selten vorkommenden so genannten geteilten Tragerschaften tber-
nimmt die BA weiterhin die Betreuung der Betroffenen hinsichtlich der In-
tegration in den Arbeitsmarkt und die Kommune die Kosten der Unter-
kunft sowie weitere Leistungen zur sozialen Betreuung.

2.2 Fordern und Fordern

Das SGB Il steht im Kontext einer Arbeitsmarktpolitik des Forderns und
Forderns. Arbeitslose sollen aktiviert werden und eigeninitiativ und selbst-
verantwortlich ihre Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigen. Auf die
Ausgestaltung dieses Prinzips wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

Das Leitmotiv des Forderns wird durch die Gewdhrung von Leistungen zur
Sicherung zum Lebensunterhalt und dartber hinaus von Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit umgesetzt. Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes umfassen Kosten der Unterkunft, das pauschalierte Arbeitslo-
sengeld Il fur erwerbsfahige Hilfebedurftige, Sozialgeld fur nicht-erwerbs-
fahige Hilfebedurftige innerhalb der Bedarfsgemeinschaft und einen auf
zwei Jahre befristeten Zuschlag zum Arbeitslosengeld Il fur Personen, die
vorher Arbeitslosengeld bekommen haben. Daruber hinaus gibt es Leis-
tungen fur Mehrbedarfe fir werdende Mutter, behinderte Menschen und
Alleinerziehende oder bei einer aus medizinischen Grinden kostenaufwen-
digen Ernahrung.

Eingliederungsleistungen sind folgendermaflen ausgestaltet: Durch die
Zuordnung eines personlichen Ansprechpartners, die Einfuhrung eines
Fallmanagements und bessere Betreuungsschlussel sollen die Arbeitsu-
chenden intensiv und umfassend beraten werden. Zudem steht ein um-
fangreiches Angebot an MalBnahmen zur Verfigung, die unterstiutzend bei
der (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt wirken sollen. Das sind
beispielsweise Vermittlungs- und Bildungsgutscheine, die Ubernahme von
Bewerbungskosten, Bewerbungstrainings, Eingliederungszuschusse,
Schuldnerberatung, Suchtberatung und psychosoziale Betreuung. Jugend-
liche unter 25 Jahren sollen verstarkt geférdert werden. Primares Ziel des
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Forderns ist die Vermeidung der Hilfebedurftigkeit durch Beschéaftigung.
Der Erhalt und die Verbesserung der Erwerbsfahigkeit werden daruber
hinaus als Ziele des Forderns genannt. Die Erbringung konkreter Einglie-
derungsleistungen durch die zustandigen Trager soll in einer Eingliede-
rungsvereinbarung schriftlich festgehalten werden.

In der Eingliederungsvereinbarung kommt auch das Prinzip des Forderns
zur Geltung. In ihr wird festgehalten, wie sich erwerbsfahige Hilfebedurfti-
ge um ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt bemuhen sollen. Sie kénnen
zum Beispiel dazu verpflichtet werden, sich monatlich auf eine bestimmte
Anzahl von Arbeits- oder Ausbildungsstellen zu bewerben, Bewerbungsun-
terlagen zu verbessern oder Kontakt zum alten Arbeitgeber aufzunehmen.
Es besteht eine Nachweispflicht bezuglich der vereinbarten Bemihungen
des Arbeitsuchenden zur Aufnahme einer Beschaftigung. Grundsatzlich gilt
dabei jede Arbeit als zumutbar, auch wenn sie nicht dem erlernten oder
ausgeubten Beruf des erwerbsfahigen Hilfebedurftigen entspricht oder un-
gunstige Arbeitsbedingungen vorliegen. Besonderen Nachdruck erfahren
die beiden Elemente der geforderten Eigeninitiative und der verscharften
Zumutbarkeit durch die Mdéglichkeit, Sanktionen in Form von monetaren
Leistungsklrzungen zu verhédngen. Sanktionen kommen zum Beispiel
dann infrage, wenn eine zumutbare Arbeit abgelehnt wird, eine MalRnah-
me nicht angetreten oder abgebrochen wird, wenn gegen die Pflichten in
der Eingliederungsvereinbarung verstoRen wird oder wenn Beratungster-
mine nicht wahrgenommen werden.

2.3 Kategorisierung der Mal3inahmen

Der Fokus des vorliegenden Forschungsberichts wird auf Mallhahmen zur
Eingliederung in den Arbeitsmarkt gerichtet. Im Hinblick auf die Trennung
der Rechtskreise und die Formulierung im SGB Il kann man zwei Arten
von Eingliederungsleistungen fur erwerbsfahige Hilfebedurftige unterschei-
den:

1.In 8 16 (1) SGB Il wird ein grofRer Teil der MaRnahmen des SGB Il fur
das neue SGB Il Glbernommen. Diese Mallhahmen lassen sich vier Kate-
gorien® zuordnen:

® Die Kategorisierung ist an Osikominu (2005) angelehnt.
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i. Malnahmen zur Verbesserung des Humankapitals:

TrainingsmaflRnahmen (8848-52 SGB I11)
Forderung der beruflichen Weiterbildung (88 77-87 SGB I11)

Forderung der Dberuflichen Weiterbildung durch Vertretung
(88 229-233 SGB 111)

Forderung der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung
(88 235-235c SGB I111)

Forderung der Berufsausbildung und Beschaftigung begleitende
Eingliederungshilfen (88 240-247 SGB I11)

Forderung beschaftigter Arbeitnehmer (88 417 SGB I11)

Sozialpddagogische Begleitung bei Berufsausbildungsvorbereitung
nach dem Berufsbildungsgesetz (8§ 421m SGB I11)

ii. Monetare Anreizschemata fur Arbeitgeber

Eingliederungszuschusse (88 217-222 SGB 111)
Einstellungszuschuss bei Neugrindungen (88 225-228 SGB 111)
Beitragsbonus (8 421k SGB I11)

iii. Beschaftigung schaffende MalRhahmen

ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen (88 260-271 SGB Il11)
Beschaftigung schaffende InfrastrukturmalRnahmen (8 279a SGB

1)

iv. sonstige MalRnahmen

Beratungs- und Vermittlungsleistungen

a) Beratung und Vermittlung (88 29-44 SGB I11), darunter:
e Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (8 37 SGB I11)

e Personal-Service-Agenturen (8 37c SGB I111)
b) Vermittlungsgutschein (8 421g SGB I11)

c) Beauftragung von Tragern mit EingliederungsmalRnahmen
(8 421 i SGB I1I),

e unterstitzende Leistungen der Beratung und Vermittlung (88 45-

47 SGB 111), bspw. durch die Ubernahme von Bewerbungskosten,

e die Forderung der Aufnahme einer Beschaftigung (88 53-55

SGB I11) bspw. Umzugskostenbeihilfe,
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e Forderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben
(88 97-99, 8100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 (1, 2, 4, 5), 8§ 102,
§ 103 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2, § 109 (1) Satz 1 und (2), 88 236-
239 SGB I11),

2.1n 8 16 (2) und (3) SGB Il werden Eingliederungsleistungen aufgezeigt,
die weit Uber die Fordermdglichkeiten des SGB 11l hinausgehen. Insbe-
sondere werden dabei Kinderbetreuung, Pflege von Angehdrigen,
Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung ge-
nannt. Mdglich ist dartber hinaus der Einsatz weiterer, nicht explizit ge-
nannter, Eingliederungsleistungen. Des Weiteren wird das Einstiegsgeld
(nach § 29 SGB I1) eingefuhrt, das bei Aufnahme einer selbststandigen
Tatigkeit oder einer sozialversicherungspflichtigen Beschéaftigung bis zu
einer Dauer von zwei Jahren als Zuschuss zum Arbeitslosengeld Il ge-
wahrt werden kann. Eine weitere Mal3nahme sind die Arbeitsgelegenhei-
ten — so genannte Ein-Euro-Jobs — die erwerbsfahigen Hilfebedurftigen,
die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Beschéaftigung finden kénnen, die
Aufnahme einer Tatigkeit sowie einen Zuverdienst zum Arbeitslosengeld
Il ermdglichen.

In diesem Bericht finden nur die in 8 16 (1) SGB Il aufgefuhrten Mal3-
nahmen des SGB |11l Bertcksichtigung.

3 Entwicklung des MalRhahmeeinsatzes

Bei allen nachfolgend présentierten Zahlen ist — wie bereits erwahnt — zu
beachten, dass fur den vorliegenden Bericht ausschlie3lich Daten aus den
IT-Verfahren der BA genutzt werden konnten, d. h. die folgenden Struk-
turbeschreibungen der MalRnahmeteilnehmer beziehen sich ausschliel3lich
auf ARGEn und getrennte Tragerschaften (370 der 439 Kreise und kreis-
freien Stadte) sowie in Einzelfallen auf optierende Kommunen, die mal3-
nahmespezifisch und zeitlich begrenzt die BA mit der Erfassung beauftragt
haben. Daher stellen die ausgewiesenen Mallnahmezugange fur den
Rechtskreis SGB Il lediglich Untergrenzen dar. Der Fokus des Berichts
liegt mithin nicht auf der Interpretation der absoluten Zahlen; es geht
vielmehr um den Vergleich der Strukturen der MalBRnahmeteilnehmer mit
dem verfugbaren Datenmaterial.
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In Tabelle 1 wird ein Uberblick zu den zugangsstarksten MalBnahmen? in
beiden Rechtskreisen gegeben. Der Einsatz von SGB llII-MalRnhahmen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik fur erwerbsfahige Hilfebedurftige aus dem
Rechtskreis SGB Il konzentriert sich bisher — trotz der gesetzlich ermdg-
lichten Vielfalt — auf wenige MalRnhahmen. Dies sind Trainingsmaflnahmen,
Beauftragungen Dritter mit der Vermittlung, Eingliederungszuschusse, Ar-
beitsbeschaffungsmalinahmen, Forderung der beruflichen Weiterbildung,
die Beauftragung von Tragern mit EingliederungsmalRinahmen sowie Ein-
stellungszuschiisse bei Neugrindungen. Im SGB IlI-Rechtskreis werden
diese MalRnahmen auch haufig eingesetzt. Daruber hinaus spielen im
SGB Il1-Rechtskreis Mallhahmen zur Unterstutzung der Existenzgrindung
aus der Arbeitslosigkeit und die freie Forderung eine wichtige Rolle; diese
MalRnahmen sind fur erwerbsfahige Hilfebediurftige aus dem Rechtskreis
SGB Il nicht einsetzbar. Dem gegenuber steht die originare SGB I1-Mal3-
nahme Arbeitsgelegenheiten, die fur erwerbsfahige Hilfebedurftige weitaus
haufiger eingesetzt wird als andere MalZnahmen.

Alle sieben haufig genutzten SGB Ill1-MaBnahmen fur erwerbsfahige Hilfe-
bedurftige sind keine Pflicht- sondern Ermessensleistungen, d. h. die Zu-
weisung oder Nicht-Zuweisung eines Teilnehmers zu einer MalBhahme liegt
im Ermessen des Vermittlers. Teilweise wird der Entscheidungsspielraum
der Vermittler Gber so genannte ermessenslenkende Weisungen struktu-
riert. Diese werden durch die ARGEN regional unterschiedlich gestaltet und
enthalten Anhaltspunkte dartber welche Personengruppen in welcher Art
und Weise gefordert werden sollten.

4 MaRnahmen mit weniger als 2.000 Zugadngen im ersten Halbjahr 2005 werden nicht

aufgefuhrt. Es wurden nur MalRnahmen bericksichtigt, zu denen im Data-Warehouse
der BA Zahlen vorliegen. Theoretisch ist es deshalb mdoglich, dass eine zugangsstarke
MaRnahme nicht in der Tabelle auftaucht. Wir gehen jedoch davon aus, dass die quan-
titativ bedeutsamen MalRnahmen erfasst sind. Folgende MalRhahmen bleiben damit un-
bericksichtigt: Weitere Leistungen des SGB Il nach 8§ 16 (2), Vermittlungsgutschein
(8 421g SGB I11), Unterstitzung der Beratung und Vermittlung (88 45-47 SGB Ill),
berufliche Weiterbildung behinderter Menschen (Wiedereingliederung) (88 100 Nr. 6,
102 SGB II1), MaBnahmen der Eignungsfeststellung/TrainingsmalRhahmen fir behin-
derte Menschen (8 100 Nr. 2 SGB Ill), Berufsvorbereitende Bildungsmaflinahmen
(8 61 SGB IIl), Berufsausbildung Benachteiligter (88 240-241 SGB IIl), besondere
Malnahmen zur Ersteingliederung behinderter Menschen (8 101 (2) SGB IIl), Sozial-
padagogische Begleitung (8 421m SGB Ill), Personal-Service-Agenturen (8 37c
SGB I11), Eingliederungszuschuss fiir Schwerbehinderte (88 219, 235a SGB I11), Mobi-
litatshilfen (8 53 SGB IIl), Beschaftigung begleitende Eingliederungshilfen (88 246a-
247 SGB I1l), sonstige Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben
(8 33 (3) Nr. 6 SGB IX), Arbeitgeberzuschiisse Reha (88 236-238 SGB II1I).
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Tabelle 1: Durchschnittlicher Arbeitslosenbestand und Zugénge in Mal3nah-
men im ersten Halbjahr 2005 nach Rechtskreis

Rechtskreis  Rechtskreis

SGB I SGB I
Durchschnittlicher Arbeitslosenbestand 2.661.286 2.346.528
Arbeitsgelegenheiten 272.816 -
Trainingsmaflnahmen 164.922 244523
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 93.094 85.550
Eingliederungszuschuss 24.234 38.061
Arbeitsbeschaffungsmalnahmen 18.486 10.321
Forderung beruflicher Weiterbildung 14.497 28.383
Beauftragung von Tragern mit EingliederungsmalZnahmen 6.872 8.988
Einstellungszuschuss bei Neugriindung 2.333 5.542
Uberbriickungsgeld - 86.295
Existenzgrindungszuschuss - 55.573
Freie Forderung - 37.212

Quelle: Statistik der Bundesagentur fir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,

eigene Berechnungen
Wahrend der Teilnahme an den MalRnahmen sind die erwerbsfahigen Hil-
febedurftigen nicht mehr arbeitslos sondern nur noch Arbeit suchend ge-
meldet, d. h. sie fallen aus der Arbeitslosenstatistik heraus. Dies gilt nicht
far Vermittlungsleistungen durch Dritte nach 8 37 und 8 421i SGB IlI.

Im Folgenden werden zunédchst Zugange und Bestande des Instrumenten-
einsatzes im Uberblick skizziert, bevor dann auf die einzelnen MaRnahmen
naher eingegangen wird. Dabei werden einige erganzende Auswertungen
fur einzelne Instrumente auch getrennt nach Region (Ost- versus West-
deutschland) und Geschlecht prasentiert. Eine Instrumenten Ubergreifen-
de Analyse der Teilnehmerstrukturen erfolgt in Abschnitt 4 des Beitrags.

Anhangtabellen 1.1 bis 1.7 zeigen: Bei allen genutzten MalRhahmen lasst
sich innerhalb des ersten Quartals 2005 ein starker Anstieg der Zugange
erkennen. Dies lasst sich darauf zurtckfuhren, dass der Schwerpunkt der
Trager zunachst auf der Auszahlung der Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes lag und nicht so sehr auf den Eingliederungsleistungen.
Die neue gemeinsame Verantwortung der Kommunen und der BA als Tra-
ger im SGB lI-Rechtskreis band weitere Ressourcen, da organisatorische
Strukturen erst ausgehandelt und geschaffen werden mussten.

Im ersten Halbjahr 2005 sind TrainingsmalRnahmen die weitaus zugangs-
starkste MalRhahme. Es folgen Beauftragungen Dritter mit der Vermitt-
lung. Eine weniger gewichtige Rolle spielen die Eingliederungszuschusse,




IABF-orschungsbericht Nr. 3/2006 15

ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen und die Forderung der beruflichen Wei-
terbildung. Noch geringer sind die Zugangszahlen bei der Beauftragung
von Tragern mit EingliederungsmalRnahmen und den Einstellungszuschuss
bei Neugrindungen. Alle anderen MalRnahmen werden in diesem Zeitraum
kaum genutzt (Anhangtabellen 1.1 bis 1.7); trotzdem werden alle vier
MalRnahme-Kategorien (vgl. Abschnitt 2.3) abgedeckt.

Abbildung 1 veranschaulicht die monatlichen Stichtagsbestande der sieben
zugangsstarksten SGB IlI-MalBnhahmen (Anhangtabellen 1.1 bis 1.7). Die
Teilnehmerbestédnde der dargestellten Mallhahmen nehmen in den ersten
sechs Monaten des Jahres 2005 zu, da der SGB II-Rechtskreis zum Jah-
resbeginn neu eingefihrt wurde. Eine Ausnahme sind die relativ kurzen
Trainingsmalnahmen, bei denen der Bestand ab Mai stagniert. Seit April
2005 ist der Bestand von Teilnehmern an der Beauftragung Dritter mit der
Vermittlung grofRer als der Bestand von Teilnehmern an Trainingsmal3-
nahmen, obwohl die monatlichen Zugange in Trainingsmallnahmen im ge-
samten betrachteten Zeitraum weit Uber den Zugangen in die Beauftra-
gung Dritter mit der Vermittlung bleiben (Anhangtabellen 1.1 und 1.2).
Dies liegt wiederum an den vergleichsweise kurzen Dauern von Trai-
ningsmalnahmen.

Abbildung 1: Bestand geforderter Personen im Rechtskreis SGB Il im ersten
Halbjahr 2005

O Einstellungszuschuss bei
Neugrindungen

@ Beauftragung von Tragern mit
Eingliederungsmafnahmen

O Eingliederungszuschisse

O ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen

@ Forderung beruflicher
Weiterbildung

Personen in Tausend

O Beauftragung Dritter mit der
Vermittlung

B Trainingsmaflnahmen
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Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen
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In den folgenden Abschnitten wird nédher auf die Ausgestaltung und den
Einsatz der funf MalBnahmen eingegangen, fur die zum Ende des ersten
Halbjahres 2005 mindestens ein Bestand von 10.000 Teilnehmern ausge-
wiesen war.

3.1 MalBnahmen zur Verbesserung des Humankapitals

3.1.1 Trainingsmalinahmen

Mit dem Einsatz von Trainingsmallnahmen werden unterschiedliche Ziel-
setzungen verfolgt: Sie sollen der Eignungsfeststellung dienen, Mdglich-
keiten der Selbstsuche durch Bewerbungstraining unterstitzen oder
Kenntnisse und Fahigkeiten vermitteln. Mit Trainingsmallnahmen werden
jedoch auch die Verfugbarkeit des Arbeitslosen und seine Arbeitsbereit-
schaft Uberpruft. TrainingsmaflRnahmen werden entweder in Gruppenmali-
nahmen bei Tragern oder in Einzelmallnahmen als Praktika in Betrieben
oder auch in Kombination beider Moglichkeiten durchgefiuhrt. Je nach Ziel
und Inhalt der Mal3hahme variieren die maximalen Forderdauern zwischen
zwei und acht Wochen. Bei einer Kombination verschiedener Typen von
Trainingsmaflnahmen darf eine maximale Dauer von zwolf Wochen nicht
Uberschritten werden. Leistungen zum Lebensunterhalt werden wahrend
der TrainingsmalBnahmen weiter gezahlt. Zusatzlich werden Lehrgangs-
kosten, Prufungsgebuhren, Fahrtkosten und ein Zuschuss fur die Betreu-
ung der Kinder ibernommen. Trainingsmalnahmen kdénnen in Voll- und in
Teilzeit absolviert werden. Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte
Personen konnen Trainingsmallnahmen zugewiesen werden. Die Teilnah-
me an der TrainingsmalRnahme ist verpflichtend, d.h. bei unentschuldigter
Nichtteilnahme kdnnen Sanktionen in Form von Leistungskirzungen ver-
hangt werden.

Betrachtet man die Bestands- und Bewegungsmassen von Trainingsmal3-
nahmen im ersten Halbjahr 2005 (Abbildung 2, Anhangtabelle 1.1) zeigt
sich, dass die Zahl der Zugange innerhalb der ersten vier Monate auf das
Vierfache ansteigt, im Mai wieder etwas abfallt und anschlieRend auf dem
Dreifachen des Januarwertes stagniert. Die Zahl der monatlichen Abgange
ist relativ zum Bestand hoch, dies liegt an der vergleichsweise kurzen
Dauer von TrainingsmalRnahmen im Vergleich zu anderen MalRnahmear-
ten.
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Abbildung 2: TrainingsmafRnahmen im Rechtskreis SGB Il im ersten Halbjahr
2005
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Quelle: Statistik der Bundesagentur fir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen

Unterscheiden lassen sich drei Arten der Durchfihrung von Trainingsmal3-
nahmen: AuftragsmalRnahmen, freie MalRhahmen und betriebliche Mal3-
nahmen. Rund die Halfte der TrainingsmalRnahmen im ersten Halbjahr
2005 wird als Auftragsmallinahme durchgefuhrt (Anhangtabellen 2.1 bis
2.3). Das sind standardisierte GruppenmalRnahmen, die von Tragern
durchgefihrt und durch die Regionalen Einkaufszentren (REZ) der BA aus-
geschrieben werden. Die Tatigkeit in einem Betrieb, etwa als Betriebs-
praktikum, umfasst rund ein Drittel der Trainingsmal3nahmen. Hier treten
Unterschiede zwischen Mannern und Frauen verstarkt auf: Der Frauenan-
teil an Zugangen in betriebliche TrainingsmalRnahmen betragt nur 29 Pro-
zent, im Arbeitslosenbestand dagegen 44 Prozent (Anhangtabellen 2.1;
3.2). Neben Auftrags- und betrieblichen TrainingsmalRnahmen gibt es
noch freie MalBhahmen, die den ARGEN als Ergadnzung zu den standardi-
sierten Trainingsmalnahmen mehr Freiheit in der Ausgestaltung der Aus-
schreibung lassen, wenn auch der Einkauf tUber die REZ der BA abgewi-
ckelt wird. Der Anteil der Zugénge in freie MalBnahmen betragt rund 17
Prozent.
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Trainingsmaflnahmen haben unterschiedliche Zielssetzungen: Die beiden
haufigsten Zielsetzungen waren im ersten Halbjahr 2005 die Eignungs-
feststellung und die Vermittlung von Kenntnissen (Abbildung 3). Ihr Anteil
betragt zusammen rund 63 Prozent. Die Ausgestaltung dieser Mal3Bnhahmen
ist sehr heterogen. Sie werden als KurzmalRhahmen mit zweitagiger Dauer
bis hin zu achtwdchigen Vollzeit-MalRnahmen durchgefuhrt. In den Mal3-
nahmen wird durch Profiling, Starken-Schwachen-Analysen und Praxisan-
teile die Eignung fur gewerblich-technische Berufe, Pflege- und kaufméan-
nische Berufe festgestellt oder es werden fur diese Berufsfelder durch Un-
terricht mit Praxisanteilen Kenntnisse vermittelt.

Abbildung 3: Ziele von Trainingsmalinahmen unter Zugangen im Rechtskreis
SGB Il im ersten Halbjahr 2005

Existenzgriindung i

Bewerbungstraining %

Uberprifung der Verfugbarkeit %I

Vermitiung von Kenntnissen | E———

Uberpriifung der
Verfugbarkeit/Bewerbungstraining

Eignungsfeststellung #I

Kombination

0% 10% 20% 30%  40% 50% 60%

O Manner, West O Frauen, West
B Manner, Ost O Frauen, Ost

Quelle: Statistik der Bundesagentur fir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen

Ein weiteres wichtiges Ziel von TrainingsmalRnahmen ist die Unterstiutzung
der Selbstsuche durch Bewerbungstraining. Haufig wird mit Bewerbungs-
trainings aber auch die Verfugbarkeit fur den Arbeitsmarkt gepruft. Der
Anteil von Bewerbungstraining und MaBnahmen zur Uberprifung der Ver-
fagbarkeit betragt zusammen 17 Prozent. TrainingsmalRnahmen zum Er-
werb grundlegender Informationen zur Existenzgrindung spielen nahezu
keine Rolle. Eine Kombination der oben genannten Zielsetzungen erfolgte
in fast 20 Prozent der bis Juni 2005 begonnenen Trainingsmalihahmen.
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3.1.2 Forderung beruflicher Weiterbildung

Die rechtlichen Grundlagen fur die Forderung beruflicher Weiterbildung
sind im SGB |11, 88 77-87 geregelt. Eine wichtige Neuerung in der Forde-
rung der beruflichen Weiterbildung bestand in der Einfihrung des Bil-
dungsgutscheins zum 1. Januar 2003 durch das erste Hartz-Gesetz. Die
Auswahl des Tragers lauft nun nicht mehr Uber Zuweisung durch den
Vermittler sondern Uber eigenverantwortliche Selbstsuche auf dem freien
Markt.

Berufliche Weiterbildung wird geférdert, um Qualifizierungsdefizite von
Arbeitnehmern zu beheben und dadurch deren Beschaftigungsmaoglichkei-
ten zu verbessern. AuRerdem sollen bspw. Umschulungsmal3nahmen dazu
beitragen, den Fachkraftebedarf der Wirtschaft zu decken. Berufliche Qua-
lifikationen von Arbeitnehmern werden hiermit an die gednderten Anforde-
rungen des Arbeitsmarktes angepasst. Generell sollen MalRhahmen der
beruflichen Weiterbildung der Eingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt
dienen.

Es lassen sich zwei Arten beruflicher Weiterbildungsférderung unterschei-
den: (1) Berufliche Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten
Ausbildungsberuf sind betriebliche oder uUberbetriebliche Umschulungen,
die im Vergleich zur Regelausbildung um ein Drittel verkirzt sein mussen.
Daneben kann in so genannten Externenprufungen ein Berufsabschluss
nachgeholt werden. (2) Sonstige berufliche Weiterbildungen sind Fachqua-
lifizierungen fur Arbeitnehmer mit Berufsabschluss in denen berufsbezo-
gene oder berufsubergreifende Kenntnisse vermittelt werden. Das sind
zum Beispiel aufstiegsorientierte Fortbildungen, Fernkurse, Ubungseinrich-
tungen (Gastronomie), -firmen (kaufméannischer Bereich) und —werkstat-
ten (gewerblich-technischer Bereich).

Erwerbsfahige Hilfebedurftige kdnnen geférdert werden, wenn die Weiter-
bildung die berufliche Wiedereingliederung oder die Abwendung drohender
Arbeitslosigkeit begunstigt oder wenn die Notwendigkeit wegen eines feh-
lenden beruflichen Abschlusses anerkannt ist. Diese liegt vor, wenn ent-
weder kein Berufsabschluss vorhanden ist und der erwerbsfahige Hilfebe-
durftige bereits seit drei Jahren beruflich tatig gewesen ist oder wenn ein
Berufsabschluss zwar vorhanden ist, aber der Hilfebedurftige seit mehr als
vier Jahren in un- oder angelernter Tatigkeit gearbeitet hat.
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Ubernommen werden die gleichen Kosten wie bei TrainingsmalRnahmen,
d. h. Arbeitslosengeld Il wird weiter gewahrt und auBerdem werden Lehr-
gangs-, Fahrt-, Unterkunfts-, Verpflegungs- sowie Kinderbetreuungskos-
ten bezahlt.

Betrachtet man die Bestande der Forderung der beruflichen Weiterbildung
im ersten Halbjahr 2005 (Abbildung 4), so ist ein stetiger Anstieg zu er-
kennen. Auch die Zahl der begonnenen WeiterbildungsmalRnahmen nimmt
bis auf den Mai von Monat zu Monat zu. Die Anzahl der monatlichen Ab-
gange ist aufgrund der langeren MalBnahmedauern relativ gering. Dies fallt
gerade im Vergleich mit den kirzeren TrainingsmalRnahmen auf, wo die
Zahl der Abgange im zweiten Quartal ein &hnlich hohes Niveau erreicht
wie die Zugangszahlen.

Abbildung 4: Foérderung beruflicher Weiterbildung im Rechtskreis SGB Il im
ersten Halbjahr 2005

14

©

§ E=—= Bestande
|r_:6 Zugange
£ - = = =West

[

e — — Ost

E ¢ Abgénge
&

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen

MalRnahmen kdénnen in Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend mit Blockun-
terricht stattfinden. Ein Grof3teil (95 Prozent) findet jedoch in Vollzeit
statt. Teilzeitunterricht spielt fast ausschlie3lich bei Frauen in West-
deutschland eine Rolle: 89 Prozent der Teilzeitmallnahmen fallen auf diese
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Gruppe®. Berufsbegleitender Unterricht ist mit knapp einem Prozent an
Zugangen empirisch nicht von Bedeutung (Anhangtabellen 2.7 bis 2.9).

Die Schulungsziele der Mallhahmen lassen sich nach Berufen unterschei-
den. Die meisten MalRnhahmen finden im Dienstleistungsbereich statt. Ins-
besondere fur Frauen ist dieser Bereich von Bedeutung: 80 Prozent der
von Frauen begonnenen Bildungsmalnahmen qualifizieren fur Dienstleis-
tungsberufe; bei den Mannern sind es 53 Prozent. Ein weiterer wichtiger
Bereich fur Manner sind daruber hinaus Fertigungsberufe; sie sind das
Schulungsziel von einem Viertel der von Mannern begonnenen beruflichen
Weiterbildungen in Westdeutschland und von 43 Prozent in Ostdeutsch-
land (Anhangtabellen 2.8, 2.9).

Etwa zwolf Prozent der beruflichen WeiterbildungsmalRnahmen fuhren zu
einem anerkannten Ausbildungsberuf. Bei Frauen ist dieser Anteil mit 14
Prozent geringfligig hoher als bei den Mannern (zehn Prozent). MalRnah-
men mit Praktikum spielen empirisch (weniger als ein Prozent) keine Rolle
(Anhangtabelle 2.7).

Die geplanten Dauern der WeiterbildungsmalRnahmen unterscheidet sich
erheblich zwischen Ost- und Westdeutschland: Sie betragt in Ostdeutsch-
land in Uber der Halfte aller Falle weniger als vier Monate (Abbildung 5), in
Westdeutschland fallen dagegen nur 36 Prozent der MaRnahmen in diese
Kategorie. Bei Frauen ist der Anteil dieser kurzen Mallhahmen insgesamt
geringer als bei Mannern. Umgekehrt fallt bei Frauen der Anteil an den
Langzeitprogrammen von Uber 13 Monaten mit zwoIf Prozent grofRer aus
als bei Mannern (acht Prozent).

> Ein Strukturvergleich mit Trainingsmaflnahmen, die auch in Voll- und Teilzeit stattfin-
den kénnen, bietet sich hier zwar inhaltlich an, Daten dazu sind jedoch im DWH der
BA nicht verfugbar.
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Abbildung 5: Foérderdauer beruflicher Weiterbildung im Rechtskreis SGB Il im
ersten Halbjahr 2005
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Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen

3.2 Monetare Anreize fur Arbeitgeber

Eingliederungszuschisse nach 88 217-221 SGB Il sind Lohnkostenzu-
schusse, die Arbeitgeber zeitlich befristet bei der Einstellung einer zuvor
(meist) arbeitslosen Person mit unterschiedlich stark ausgepragten Ver-
mittlungshemmnissen erhalten. Durch den Eingliederungszuschuss sollen
Wettbewerbsnachteile bzw. Minderleistungen des Arbeitnehmers finanziell
ausgeglichen werden. Mit dem dritten Hartz-Gesetz wurden im Januar
2004 die drei alten Varianten des Eingliederungszuschuss’ 1) bei Einarbei-
tung 2), bei erschwerter Vermittlung, 3) fur Altere zu einem Instrument
zusammengefasst.

Der Zuschuss gilt nur fur sozialversicherungspflichtige Beschaftigung mit
einer regelmaligen Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden. For-
derhdohe sowie die Forderdauer richten sich nach dem Umfang der Minder-
leistung und liegen im Ermessen des Vermittlers. Der Zuschuss darf 50
Prozent des berlcksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts nicht Ubersteigen.
Die Hochstférderdauer betragt zwolf Monate. Dies erhdht sich im Fall von
schwer behinderten und sonstigen behinderten Menschen auf 70 Prozent
und 24 Monate. Die Einstellung von Arbeitnehmern, die das 50. Lebens-
jahr vollendet haben, kann bis zu 36 Monaten subventioniert werden. Fur
besonders betroffene schwer behinderte Menschen kénnen Zuschisse von
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70 Prozent Uber einen Zeitraum von 36 Monaten erbracht werden, wobei
altere (ab 55 Jahren) besonders betroffene schwer behinderte Menschen
sogar bis zu 96 Monaten gefordert werden kénnen.

Um Missbrauch zu vermeiden, ist eine Forderung durch einen Eingliede-
rungszuschuss ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber vorher eine Entlas-
sung veranlasst hat oder die Einstellung bei einem friheren Arbeitgeber
erfolgt. Der Zuschuss muss zuruckgezahlt werden, wenn das Beschafti-
gungsverhaltnis wahrend der FOrderdauer oder einer daran anschlie3en-
den Frist (Nachbeschaftigungszeit) beendet wird. Ausnahmen sind Falle
wie die Kindigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen oder Errei-
chen des Rentenmindestalters.

Verglichen mit den Zugangen in andere MalRnahmen (wie Trainingsmalf3-
nahmen) spielen Eingliederungszuschisse eine geringere Rolle. Deutlich
zu erkennen ist jedoch der stetige Anstieg der Zugange und Bestande
(Abbildung 6). Aufgrund der Dauer der MalRnahme sind die Abgange rela-
tiv gering

Abbildung 6: Eingliederungszuschisse im Rechtskreis SGB Il im ersten
Halbjahr 2005
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Neben dem Eingliederungszuschuss gibt es noch einen weiteren Lohnkos-
tenzuschuss, den Einstellungszuschuss bei Neugrindungen® (88§ 225-228
SGB I11), bei dem weniger die Kompensation von Minderleistungen als die
Forderung neu gegrundeter Unternehmen im Vordergrund steht. Wohl
aufgrund der umfassenden Forderbedingungen auf Arbeitgeber- wie auf
Arbeitnehmerseite spielt der Einstellungszuschuss bei Neugrindungen
noch eine weitaus geringere Rolle als der Eingliederungszuschuss.

3.3 Beschaftigung schaffende Malinahmen

Erwerbsfahige Hilfebedurftige, die keine Beschéaftigung auf dem ersten Ar-
beitsmarkt finden, kénnen in ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen (ABM) bei
Tragern beschaftigt werden. Die rechtlichen Grundlagen sind im SGB Ill,
88 260-271 verankert. Mit dem Dritten Gesetz fir moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitmarkt wurden im Januar 2004 Arbeitsbeschaffungsmal3-
nahmen mit den Strukturanpassungsmafinahmen zusammengefasst. Seit-
dem wird auf die ambitionierte Zielsetzung, dass ABM der Verbesserung
der Eingliederungsaussichten dienen miussen, verzichtet; es wird lediglich
darauf verwiesen, dass in diesem Fall ABM vorrangig zu fordern sind. Nun
sollen Arbeitsbeschaffungsmalnahmen zum Abbau von Arbeitslosigkeit
dienen und den Erhalt oder die Wiedererlangung von Beschaftigungsfahig-
keit ermdglichen.

ABM mussen einerseits als zusatzliche Arbeiten durchgefuhrt werden, d. h.
dass Arbeiten ohne staatliche Forderung nicht, nicht in diesem Umfang
oder erst spater durchgefuhrt werden kdénnten. Andererseits mussen sie
im oOffentlichen Interesse liegen, was bedeutet, dass das Arbeitsergebnis
der Allgemeinheit dienen soll. Wenn ABM-Trager diese Auflagen erfullen,
kénnen durch die Vermittler MalBnahmeteilnehmer zugewiesen werden.

® Die maximale Forderhoéhe und -dauer entspricht mit 50 Prozent des Arbeitsentgeltes
und einer Dauer von zwdlf Monaten den Forderkonditionen des Eingliederungszu-
schuss’ fur nicht behinderte Menschen. Der Zuschuss wird nur fur die Einstellung eines
Arbeitnehmers erbracht, der unmittelbar vor der Einstellung mindestens drei Monate
lang Lohnersatzleistungen erhalten hat, an einer ArbeitsbeschaffungsmalRnahme oder
einer Forderung der beruflichen Weiterbildung teilgenommen hat und ohne den Ein-
stellungszuschuss nicht oder nicht dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt integriert
werden kann. Der Arbeitgeber muss vor weniger als zwei Jahren eine selbstandige Ta-
tigkeit aufgenommen haben, darf héchstens funf Beschaftigte haben und darf fur
hdchstens zwei Arbeitnehmer gleichzeitig den Einstellungszuschuss bei Neugriindun-
gen erhalten. Es ist keine Nachbeschaftigungsfrist vorgesehen.
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Bei Ablehnung durch den Arbeitnehmer drohen Sanktionen. ABM sind so-
zialversicherungspflichtige Beschaftigungen. Dabei besteht allerdings seit
2004 keine Pflicht mehr zur Arbeitslosenversicherung, damit kein erneuter
Anspruch auf Arbeitslosengeld I entstehen kann.

Vor 2002 konnten nur Langzeitarbeitslose oder Arbeitslose, die innerhalb
der letzten zwo6If Monate mindestens sechs Monate lang arbeitslos waren,
an ABM teilnehmen. Seit Inkrafttreten des Job-Aqtiv-Gesetzes im Jahr
2002 muss fur die Teilnahme an ABM keine Mindestarbeitslosigkeitsdauer
mehr vorliegen. Die FOrderdauer betragt zwoOIf Monate, bei verstérkter
Forderung oder bei anschlieRender Ubernahme in ein Dauerarbeitsverhalt-
nis gilt eine verlangerte Forderung von 24 Monaten. Zusatzlich kénnen
Arbeitnehmer, die alter als 55 Jahre alt sind, 36 Monate an einer ABM teil-
nehmen.

Die Zuschusse an die ABM-Trager werden in pauschalierter Form erbracht
und variieren je nach Art der Tatigkeit in der ABM von 900 Euro fur Tatig-
keiten, fur die in der Regel keine Ausbildung erforderlich ist bis hin zu
1.300 Euro fur solche, die in der Regel eine akademische Ausbildung vor-
aussetzen. Zuséatzlich zur Grundforderung der Arbeitsbeschaffungsmal3-
nahmen gibt es eine verstarkte F6rderung unter bestimmten Vorausset-
zungen nach 8 266 SGB IIl. Diese wird angewendet, wenn die regularen
Zuschusse zur Finanzierung nicht ausreichen und ein besonderes arbeits-
marktpolitisches Interesse besteht. Seit 2004 wird sie in pauschalierter
Form (maximal 300 Euro) und nicht mehr unter Beteiligung der Lander
erbracht.

Ein den ABM recht &ahnliches Instrument sind die Arbeitsgelegenheiten
nach 8 16 (3) SGB Il. Diese sind im ersten Halbjahr 2005 mit Uber
270.000 Zugéngen das wichtigste Instrument aktiver Arbeitsmarktforde-
rung im Rechtskreis SGB Il. Sie Ubersteigen damit weit die Zahl der Zu-
gange in die zugangsstarkste SGB IlI-Mallnahme, die Trainingsmal3nah-
men. Eine noch intensivere Nutzung der Arbeitsgelegenheiten ware mog-
lich gewesen: Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit sah — so
eine Pressemitteilung im August 2004 — das Potenzial zur Schaffung von
600.000 Arbeitsgelegenheiten.

Am bekanntesten und am weitesten verbreitet sind die Arbeitsgelegenhei-
ten mit Mehraufwandsentschadigung, so genannte Zusatz- oder Ein-Euro-
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Jobs. Wie die ABM sollen sie zuséatzlich sein und im 6ffentlichen Interesse
liegen. Teilnahmeberechtigt sind ausschlieB3lich erwerbsfahige Hilfebedurf-
tige und nicht wie bei ABM auch Arbeitslose im Rechtskreis SGB Ill. Er-
werbsfahige Hilfebedurftige, die keine regulare Beschaftigung finden sollen
in Arbeitsgelegenheiten vermittelt werden. Wahrend der Teilnahme bezie-
hen sie weiterhin Arbeitslosengeld Il sowie eine Mehraufwandsentschadi-
gung von ein bis zwei Euro in der Stunde.’ AuRerdem werden die Fahrt-
kosten erstattet.

Abbildung 7: Arbeitsbeschaffungsmal3inahmen im Rechtskreis SGB Il im
ersten Halbjahr 2003
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eigene Berechnungen

Die 19.000 Zugénge in ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen bleiben zwar
deutlich hinter denen in Arbeitsgelegenheiten (270.000) zurtck, ihre Zahl
steigt jedoch in jedem Monat Uber das gesamte erste Halbjahr 2005 an.
Dies liegt vor allem an den anwachsenden Zugangen in Ostdeutschland.
Diese liegen weit Uber den Zugangen in Westdeutschland, wo sie im zwei-

’ Neben dieser Variante gibt es auBerdem die Entgeltvariante. Hierbei handelt es sich

um sozialversicherungspflichtige Beschaftigung, in der das Ubliche Arbeitsentgelt ge-
zahlt wird. Empirisch hat diese Variante jedoch kaum eine Bedeutung.
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ten Quartal auf gleichem Niveau stagnieren. Die Abgange bleiben insge-
samt gering.

Vergleicht man den Frauenanteil an ABM in West- mit dem in Ostdeutsch-
land betrégt der Unterschied rund elf Prozentpunkte. In den alten Bundes-
landern unterschreitet der Frauenanteil an ABM mit 31 Prozent den Frau-
enanteil an Arbeitslosen (42 Prozent) deutlich. Der Unterschied zwischen
Frauenanteil an ABM und an Arbeitslosen ist in Ostdeutschland dagegen
schwacher ausgepragt. (Anhangtabellen 2.11, 2.12). Dies konnte aus un-
terschiedlichen Ansatzen der Arbeitsmarktpolitik in Ost- und Westdeutsch-
land resultieren: Wahrend in der Vergangenheit in Ostdeutschland Ar-
beitsbeschaffungsmaRnahmen als ,,Sozialplan“ fir ganze Regionen vorge-
sehen wurden, verlief die Zuweisung zu ABM in Westdeutschland eher se-
lektiv.

3.4 Sonstige Mallhahmen: Unterstutzung der Vermitt-
lungsprozesse

Zur Unterstutzung der Vermittlung kénnen nach 8§ 37 SGB |1l Dritte be-
auftragt werden, entweder Teilaufgaben oder die gesamte Vermittlung zu
ubernehmen. Die Moglichkeiten der Beauftragung Dritter wurden in den
vergangenen Jahren nach und nach ausgeweitet: Bereits im Januar 1998
wurde es mit der Einfuhrung des SGB 111 mdglich, Dritte mit unterstutzen-
den Vermittlungsleistungen zu beauftragen. Im Januar 2002 wurde mit
dem Job-Agtiv-Gesetz die Voraussetzung daftr geschaffen, Dritte auch mit
der gesamten Vermittlung zu beauftragen. In seiner derzeitigen Form
existiert der 8 37 SGB 111 seit Januar 2004 und wurde damit zuletzt durch
das dritte Hartz-Gesetz modifiziert.

Ziel dieser MalRnahme ist die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. So-
wohl Ausbildungssuchende als auch Arbeitsuchende kénnen Dritten zuge-
wiesen werden. Genauso wie TrainingsmalBnahmen erfolgt die Ausschrei-
bung und Vergabe der standardisierten Vermittlungsdienstleistungen fur
die ARGEnN Uber die REZ der BA.

Bei Beauftragungen mit der gesamten Vermittlung wird innerhalb der
standardisierten Vorgaben zwischen unterschiedlichen Zielgruppen (Alter,
Auspragung von Vermittlungshemmnissen, Arbeitslosigkeitsdauer), der
Zuweisungsdauer und der Honorierung (Aufwandspauschalen oder Er-
folgshonorar oder Kombination) unterschieden. Teilaufgaben der Vermitt-
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lung umfassen im Wesentlichen Profiling, Fallmanagement und Aktivierung
der Eigenbemihungen durch Bewerbungsmanagement. Profiling und Star-
kung der Selbstsuche sind auch Schwerpunkte in Trainingsmal3inahmen.
Wahrend der Zuweisungszeit zu Dritten besteht aber im Gegensatz zu
Trainingsmaflnahmen keine standige Anwesenheitspflicht.

Die Beauftragung Dritter mit der Vermittlung ist im ersten Halbjahr 2005
nach den TrainingsmalRnahmen die zweitwichtigste MalBhahme. Insgesamt
gibt es in dieser Zeit rund 93.000 Zugénge. Die Zahl der monatlich be-
gonnenen Beauftragungen variiert stark. Der Bestand an Teilnehmern
wachst nahezu stetig und erreicht im Juni 2005 knapp 63.000 (Abbildung
8). Aufgrund der langeren Dauern dieser Malinahme im Vergleich zu Trai-
ningsmalRnahmen Ubersteigt der Bestand an erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen, die einem Dritten zugewiesen wurden, schon ab Februar den Bestand
an TrainingsmalBnahme-Teilnehmern. Die Beauftragungen mit Teilaufga-
ben der Vermittlung Uberwiegen im ersten Halbjahr 2005 mit 60 Prozent
der Zugange die Beauftragungen mit der gesamten Vermittlung (40 Pro-
zent) (Anhangtabelle 2.4).

Abbildung 8: Beauftragung Dritter mit der Vermittlung im Rechtskreis SGB Il
im ersten Halbjahr 2005
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Ein weiteres Instrument zur Unterstutzung des Vermittlungsprozesses ist
die Beauftragung von Tragern mit EingliederungsmalRnahmen nach 8 421i
SGB I11%. Die Zugangszahlen in den ersten zwei Quartalen 2005 betragen
jedoch nur knapp ein Funftel derer in Beauftragung Dritter mit der gesam-
ten Vermittlung nach 8 37 SGB Ill (Anhangtabellen 1.6 und 2.4). Ein
Grund dafur konnte die Befristung des Instrumentes sein. In einer grol3en,
fast unuberschaubaren Vielfalt an MalRnahmen (vgl. Kapitel 2.3) ist es ei-
ne mogliche Strategie, sich nur auf ein bestimmtes Spektrum an Mal3-
nahmen zu konzentrieren. Die Ahnlichkeit von EingliederungsmafRnahmen
nach 8§ 421i SGB IlIl mit Beauftragungen Dritter mit der gesamten Ver-
mittlung und die zeitliche Befristung des erstgenannten Instruments konn-
te ein Grund fur die geringe Nutzung darstellen. Die Beauftragung von
Tragern mit Eingliederungsmaflnahmen ist das einzige SGB Ill-Instru-
ment, das in Westdeutschland intensiver genutzt wird als in Ostdeutsch-
land. Im Juni 2005 fallen 86 Prozent des Bestandes an Eingliederungs-
malnahmen nach 8 421i SGB IlIl auf Westdeutschland, demgegeniber
wohnen dort nur 64 Prozent der arbeitslos gemeldeten erwerbsfahigen Hil-
febedurftigen (Anhangtabellen 1.6 und 3.1).

4 Teilnehmerstrukturen der Forderinstrumente

Die Mallhahmen unterscheiden sich in ihren Zielsetzungen und sind dar-
Uber hinaus auf verschiedene Personengruppen zugeschnitten. Wahrend
Eingliederungszuschiisse und die Beauftragung Dritter mit der gesamten
Vermittlung unmittelbar die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zum

8 Eingliederungsmafnahmen nach § 421i SGB Il wurden mit dem ersten Gesetz fir
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt im Januar 2003 befristet bis Ende 2005
eingefuhrt. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom November 2005
wurde die Verlangerung des Instruments bis Ende 2006 festgeschrieben. Tréger, die
EingliederungsmalRnahmen nach § 421i SGB 111 durchfuhren wollen, missen selbst ein
Konzept zur Eingliederung des Arbeitslosen erstellen und organisieren, wahrend dies
bei der Beauftragung von Dritten nach § 37 SGB Ill vorgegeben ist. Ein weiterer we-
sentlicher Unterschied zwischen beiden MalRhahmen liegt in der Einfihrung einer Ma-
luskomponente bei der Vergutung: Es wird an den Tréager eine Aufwandspauschale
und ein Erfolgshonorar fur Vermittlungen gezahlt, doch der Trager hat auch einen fes-
ten Betrag (Malus) zurtickzuzahlen, wenn die vorher vereinbarte Eingliederungsquote
nicht erreicht wurde. Damit wird der Leistungsdruck in starkerem MaRRe auf den Trager
Ubertragen, als bei der Beauftragung Dritter nach 8 37 SGB Ill, nach dem nur Erfolge
vergitet werden. Anders als bei der Beauftragung Dritter nach 8 37 SGB Ill muss ein
Tréger bei Eingliederungsmaflnahmen nach 8 421i SGB Ill ein Konzept zur Eingliede-
rung des Arbeitslosen erstellen und organisieren, wobei er voéllig frei in der Ausgestal-
tung ist.
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Ziel haben, soll durch die Forderung beruflicher Weiterbildung zunéchst
Humankapital angereichert werden, das erst nach erfolgreichem Abschluss
der Mallhahme zur Aufnahme einer Beschéaftigung fihren kann. Auch Trai-
ningsmalnahmen, insbesondere solche zur Vermittlung von Kenntnissen
und Fahigkeiten zielen auf die Verbesserung von Humankapital, dartber
hinaus werden sie jedoch auch zur Uberprifung der Verfugbarkeit und Ar-
beitsmotivation eingesetzt. Mit Arbeitsbeschaffungsmallihahmen dagegen
soll Beschéaftigungsfahigkeit erhalten oder wiederhergestellt werden; far
Personen, deren Integration in den ersten Arbeitsmarkt unwahrscheinlich
ist, soll zumindest eine voribergehende Beschéaftigung erméglicht werden.
Aufgrund der heterogenen Ziele kann man davon ausgehen, dass sich
auch die Zusammensetzung der Teilnehmer an den MalBhahmen
unterscheidet.

Die Unterschiede in den Teilnehmerstrukturen mussen bei der Evaluation
der Mallnahmen besonders berucksichtigt werden. Zeigt sich etwa bei ei-
ner bestimmten MalRnahme, dass MalRnahmeteilnehmer besser qualifiziert
sind als Nichtteilnehmer, kann das zwei Ursachen haben: Erstens kdnnen
zum Beispiel besonders qualifizierte Arbeitslose an der Mallhahme teilge-
nommen haben. Diese hatten moglicherweise auch ohne Malhahme
schnell wieder einen Job gefunden. Zweitens kann die Mal3Bhahme an sich
die Chance, einen Job zu finden erh6ht haben. Mit Methoden der Evaluati-
onsforschung lassen sich diese beiden Effekte trennen, wenn genaue In-
formationen Uber die Selektion in MalRahmen vorliegen.

Folgende Fragen sollen beantwortet werden:
e Wie unterscheiden sich die Teilnehmer der verschiedenen MalRnhahmen?

e Welche Unterschiede bestehen zwischen MalRhahmeteilnehmern und
Arbeitslosen im Rechtskreis SGB 11?

Dazu werden die funf zugangsstarksten Mallinhahmen des ersten Halbjahres
2005 betrachtet:

e TrainingsmalRnahmen (Anhangtabellen 2.1 - 2.3)

e Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (Anhangtabellen 2.4 - 2.6)
e Forderung beruflicher Weiterbildung (Anhangtabellen 2.7 - 2.9)

e Arbeitsbeschaffungsmallnahmen (Anhangtabellen 2.10 - 2.12)

e Eingliederungszuschiisse (Anhangtabellen 2.13 - 2.15)
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Wichtige Hinweise auf die Selektivitat des MalRnahmezugangs gibt ein Ver-
gleich der Strukturmerkmale tatsachlicher MaRnahmeteilnehmer mit den
Strukturmerkmalen potenzieller MaRnahmeteilnehmer.® Potenzielle Maf-
nahmeteilnehmer im Rechtskreis SGB Il sind diejenigen erwerbsfahigen
Hilfebedlrftigen, die tatsachlich (wieder) in den Arbeitsmarkt integriert
werden sollen.'® Fur die Abgrenzung der Gruppe der potenziellen MaR-
nahmeteilnehmer bietet sich deshalb der Status "Arbeit suchend und ar-
beitslos gemeldet” an. Der Status "Arbeit suchend" allein ist zur Abgren-
zung potenzieller MaBnahmeteilnehmer nicht geeignet: Erstens kénnen
auch Erwerbspersonen und Personen kurz vor Schul-, Ausbildungs- oder
Studienabschluss, die noch gar nicht fur MalRnahmeteilnahmen zur Verfu-
gung stehen, Arbeit suchend gemeldet sein. Zweitens sind auch bestimm-
te MalRnahmeteilnehmer Arbeit suchend gemeldet. Daher werden in die-
sem Bericht nur arbeitslos gemeldete erwerbsfahige Hilfebedirftige zum
Vergleich der Strukturmerkmale von MalRnahmeteilnehmern und poten-
ziellen Teilnehmern herangezogen.

Bei dem Vergleich der Teilnehmerstrukturen mit der Struktur des Arbeits-
losenbestandes im Rechtskreis SGB Il ist dabei zu beachten, wie in einer
Ubergangszeit bis August 2005 die statistische Erfassung der Arbeitslosig-
keit erfolgt ist: Personen, die Ende 2004 arbeitslos gemeldet sind und da-
nach in die Zustandigkeit einer Optionskommune wechseln, wurden im
ersten Halbjahr 2005 weiter zum Arbeitslosenbestand gezahlt, auch wenn
sie im Laufe dieser Zeit nicht mehr arbeitslos sind. Damit wird der Arbeits-
losenbestand Uberzeichnet. Auf der anderen Seite wird der Arbeitslosen-
bestand untererfasst, weil Personen, die im Verlauf des ersten Halbjahres
arbeitslos werden oder solche die Ende 2004 nicht arbeitslos gemeldet

Auf die Betrachtung der Dauer der Arbeitslosigkeit wird in diesem Abschnitt verzichtet:
Arbeitslosigkeit wird statistisch nur erfasst, wenn sie auch gemeldet wurde. Ehemalige
Sozialhilfeempfanger und Lebenspartner von Arbeitslosenhilfebeziehern waren vor Ein-
fihrung des neuen Rechtskreises meist nicht arbeitslos gemeldet. Seit Januar 2005
werden sie jedoch im neuen Rechtskreis SGB Il als arbeitslose erwerbsfahige Hilfebe-
durftige in der Statistik erfasst. Diese Gruppe taucht damit mit relativ kurzen Arbeits-
losigkeitsdauern und nicht als langzeitarbeitslos in den Daten auf, obwohl sie &hnlich
arbeitsmarktfern wie Langzeitarbeitslose einzustufen ist.

10 Bspw. Jugendliche, die noch zur Schule gehen oder Mutter, die keine Betreuungsmog-

lichkeiten fur ihre Kinder haben, kdnnen zwar zum Kreis erwerbsfahiger Hilfebedurfti-
ger gehoren, werden jedoch tendenziell nicht mit MaBnahmen zur Eingliederung in Ar-
beit gefordert, weil hier zunachst der Schulabschluss des Jugendlichen bzw. das Fin-
den von Betreuungsmdoglichkeiten oberste Prioritat haben.
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waren und in die Zustandigkeit einer optierenden Kommune fallen, nicht
mitgezahlt wurden. Zudem wurden in den IT-Verfahren sowohl Wechsler
vom SGB Ill- in den SGB Il-Rechtskreis als auch Neufalle zeitlich verzo6-
gert erfasst. Die genannten Effekte gleichen sich teilweise aus. Die Statis-
tik der BA geht von einer geringfigigen Untererfassung des Arbeitslosen-
bestandes aus (Statistik der BA, Oktober 2005).

Ein Vergleich der Strukturen a) des Arbeitslosenbestandes auf Basis der
statistischen Gesamterfassung (die den folgenden Grafiken zugrunde
liegt) und b) des Arbeitslosenbestandes ausschlieRlich den ARGENn zeigt,
dass sich fur die Merkmale Alter, Berufsausbildung und Nationalitat keine
interpretationsrelevanten Verdnderungen ergeben: Der Anteil einer Merk-
malsauspragung andert sich jeweils um weniger als zwei Prozentpunkte.
Damit ist es fur einen Vergleich der Merkmalsstrukturen von MalBnahme-
teilnehmern und Arbeitslosenbestand offensichtlich relativ unerheblich,
welche genaue Abgrenzung des Arbeitslosenbestandes gewahlt wird.

4.1 Geschlecht

Die Gleichstellung von Frauen und Mannern wird in der Praxis des FOr-
derns und Forderns erwerbsfahiger Hilfebedurftiger im 8 1 SGB Il festge-
schrieben. Im Hinblick auf begonnene Forderung mit SGB Il1I-MaRnahmen
zeigt sich, dass Frauen in den betrachteten Mallhahmen im Vergleich zum
Anteil der Frauen an den Arbeitslosen teilweise unterreprasentiert sind.
Abbildung 9 zeigt sowohl den Frauenanteil an den Zugadngen zu Mal3nah-
men als auch am Bestand der Arbeitslosen. Bei fast allen MalBhahmenzu-
gangen ist der Frauenanteil geringer als der Frauenanteil an den Arbeitslo-
sen (44 Prozent, Anhangtabelle 3.3).

Bei unterstitzenden Mallnhahmen der Vermittlung namlich der Beauftra-
gung Dritter mit der Vermittlung und der Beauftragung von Tragern mit
EingliederungsmalRnahmen besteht ein ausgewogenes Verhéltnis zwischen
dem Frauenanteil an begonnenen Mallihahmen und Arbeitslosen.

Auffallend ist, dass Frauen bei der Forderung mit Eingliederungszuschus-
sen und dem Einstellungszuschuss bei Neugrindung - im Vergleich zu den
anderen Mallhahmen - stark unterreprasentiert sind. Dies trifft insbeson-
dere auf westdeutsche Frauen zu (Anhangtabellen 1.1 bis 1.7; 3.2 und
3.3). Hier sind an den Zugangen nur zwischen 25 und 29 Prozent weiblich
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- im Bestand der Arbeitslosen in Westdeutschland sind 42 Prozent Frauen.
Eine Forderung durch einen der beiden Lohnkostenzuschisse ist nur mog-
lich, wenn eine Person vorher entweder selbst einen Arbeitsplatz gefunden
hat oder auf einen solchen vermittelt werden konnte. Ostdeutschen Frau-
en kann eine hohere Neigung zur Erwerbstéatigkeit unterstellt werden, weil
zum einen wegen des niedrigeren Lohnniveaus in Ostdeutschland ein star-
kerer Anreiz zur Aufbesserung des Familieneinkommens durch die Er-
werbsbeteiligung der Frauen besteht. Zum anderen ist fur ostdeutsche
Frauen eine Berufstatigkeit der Tendenz nach traditionell selbstverstandli-
cher und daher ein Ruckzug aus dem Erwerbsleben weniger wahrschein-
lich als fur westdeutsche Frauen. Zudem ist die Infrastruktur zur (Voll-
zeit-)Kinderbetreuung in Ostdeutschland besser ausgebaut als in West-
deutschland, sodass fur Mutter die Betreuung von Kindern leichter mit ei-
ner (Vollzeit-)Erwerbstatigkeit vereinbar ist.

Abbildung 9: Frauenanteil an Arbeitslosen und an Zugéngen zu Mal3Bhahmen
im Rechtskreis SGB Il im ersten Halbjahr 2005
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4.2 Ost- versus Westdeutschland

Der MalRnahmeeinsatz unterscheidet sich weiterhin deutlich zwischen Ost-
und Westdeutschland. Abbildung 10 zeigt den Anteil von Personen in Ost-
deutschland an den Arbeitslosen und an den MaRRnahmeteilnehmern. In
Ostdeutschland wurde in den ersten beiden Quartalen 2005 intensiver mit
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SGB IlI-Mallnahmen gefordert als in Westdeutschland: Etwa 37 Prozent
der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB Il sind in Ostdeutschland gemeldet.
Sie sind in fast allen MaRnahmen Uberreprasentiert — am starksten bei den
Arbeitsbeschaffungsmallinahmen mit einem Anteil von 78,5 Prozent. Dies
ist Folge davon, dass ArbeitsbeschaffungsmaflRnahmen in den letzten Jah-
ren gezielt auf Problemregionen konzentriert wurden.

Abbildung 10: Anteil von Personen in Ostdeutschland an Arbeitslosen und
an Zugangen zu MaBnahmen im Rechtskreis SGB Il im ersten
Halbjahr 2005
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Ein ausgewogenes Verhaltnis von MalRnahmezugangen im Vergleich zum
Arbeitslosenbestand herrscht zwischen Ost- und Westdeutschland bei der
Forderung beruflicher Weiterbildung. Die einzige Mallnahme, die in West-
deutschland intensiver genutzt wird ist die Beauftragung von Tragern mit
EingliederungsmalRnahmen: Nur rund 15 Prozent der Zugange in diese
Mallhahme finden in Ostdeutschland statt, wohingegen die Ostdeutschen
rund 37 Prozent am Durchschnittsbestand der Arbeitslosen im SGB II-
Rechtskreis ausmachen (Anhangtabellen 1.1 bis 1.7 und 3.1).
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4.3 Alter

Altere tber 55 Jahre sind zwar im SGB Il nicht explizit als besonders for-
derungswerte Gruppe erwahnt, machen jedoch trotzdem eine wesentliche
Problemgruppe unter den Arbeitslosen aus. Jugendliche unter 25 Jahren
sind im 8 3 (2) SGB Il als wichtige Zielgruppe des Forderns definiert. Sie
sollen unverzuglich in Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheiten ver-
mittelt werden. Im Folgenden wird im Uberblick der MaRnahmezugang
nach Altersgruppen dargestellt (Abbildungen 11 bis 13).

Abbildung 11: Zusammensetzung der Arbeitslosen und der Zugange zu
Malnahmen im Rechtskreis SGB Il im ersten Halbjahr 2005
nach Alter in Deutschland

‘ ]

Arbeitslose

HLLEN

Eingliederungszuschisse

Arbeitsbeschaffungsmafdnahmen

Forderung beruflicher
Weiterbildung

Beauftragung Dritter mit der
Vermittlung

| | !|

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trainingsmaf nahmen

B unter 25 Jahre O 25 bis unter 55 Jahre @ 55 Jahre und alter

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen
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Abbildung 12: Zusammensetzung der Arbeitslosen und der Zugange in
Malnahmen im Rechtskreis SGB Il im ersten Halbjahr 2005

nach Alter in Westdeutschland
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

B unter 25 Jahre O 25 bis unter 55 Jahre B 55 Jahre und alter

Quelle: Statistik der Bundesagentur fir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen

Abbildung 13: Zusammensetzung der Arbeitslosen und der Zugange zu
MalRnahmen im Rechtskreis SGB Il im ersten Halbjahr 2005

nach Alter in Ostdeutschland
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B unter 25 Jahre O 25 bis unter 55 Jahre ® 55 Jahre und alter

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen
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Altere beginnen im Vergleich zum Anteil an den Arbeitslosen im Rechts-
kreis SGB Il seltener mit einer MaRnahme — mit einer Ausnahme: Bei den
Zugangen in ArbeitsbeschaffungsmaRnahmen in Ostdeutschland sind Alte-
re im Vergleich zum Bestand der Arbeitslosen Uberreprasentiert. Dies
kénnte eine Nachwirkung der Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland sein,
wo nach der Wiedervereinigung massiv Arbeitsplatze verloren gingen und
altere Arbeitslose eher durch ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen und Jinge-
re eher durch berufliche Weiterbildung geférdert wurden. Der Anteil Ju-
gendlicher an den Zugangen zu MalRnhahmen ist hingegen durchgehend
hoher als am Bestand der Arbeitslosen. Bundesweit fallt der Anteil Jugend-
licher an Trainingsmafllhahmen mit gut 31 Prozent am hdchsten aus. Ins-
gesamt sind Jugendliche eher in Mallhahmen zu finden, die ihr Humanka-
pital verbessern. Altere sind insbesondere in diesen MaRnahmen unterrep-
rasentiert. MaRnahmen zur Verbesserung des Humankapitals zeigen hau-
fig ihre Ertrage erst nach mehreren Jahren. Es ist daher sinnvoll, sie auf
Personen zu konzentrieren, bei denen noch eine langere Erwerbstatigkeit
zu erwarten ist.

Die Altersstruktur unterscheidet sich zwischen Ost- und Westdeutschland:
In Westdeutschland ist der Anteil Jugendlicher unter 25 Jahren bei den
Arbeitsbeschaffungsmallinahmen mit fast 44 Prozent (Anhangtabelle 2.11)
am hochsten. In Ostdeutschland ist er am hoéchsten bei den Trainings-
malnahmen (34 Prozent, Anhangtabelle 2.3) und bei der Forderung be-
ruflicher Bildung (33 Prozent, Anhangtabelle 2.9).

4.4 Auslander

Eine Problemgruppe am Arbeitsmarkt sind Personen ohne deutsche
Staatsburgerschaft. In Ostdeutschland ist der Anteil von MalRnahmeteil-
nehmern dieser Gruppe deutlich geringer als in Westdeutschland. Zurtck-
zufuhren ist das vor allem darauf, dass der Ausldnderanteil in den neuen
Bundeslandern generell geringer ist als in den alten. Auch zwischen den
MalRnahmen zeigen sich deutliche Unterschiede: Dritte werden haufiger
mit der Vermittlung von Auslédndern beauftragt, als es dem Anteil von
Auslandern an den Arbeitslosen entspricht. Alle anderen MalRhahmen sind
starker auf Personen mit deutscher Staatsbirgerschaft konzentriert — ins-
besondere ArbeitsbeschaffungsmaflRnahmen und Eingliederungszuschusse.
Ein Grund fur die Uberproportionale Férderung von Personen ohne deut-
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sche Staatsbirgerschaft durch die Beauftragung Dritter mit der Vermitt-
lung kdnnte darin liegen, dass die Vermittler in den ARGEn gerade bei der
Vermittlung dieses Personenkreises Probleme sehen und deshalb die un-
terstutzende Vermittlungsleistung durch Dritte initiieren.

Abbildung 14: Anteil von Personen mit ausléandischer Staatsbirgerschaft an
Arbeitslosen und an Zugangen zu Mal3nahmen im Rechtskreis
SGB Il im ersten Halbjahr 2005

Arbeitslose
Eingliederungszuschiisse
Arbeitsbeschaffungsmaf nahmen B Gesamt
[ 1
1 O West
Forderung beruflicher
Weiterbildung O Ost

Beauftragung Dritter mit der
Vermittlung T

Trainingsmafl nahmen ]
— | |

0% 56 10% 15% 20% 25% 30%

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen

4.5 Geringqualifizierte

Eine der Hauptproblemgruppen am Arbeitsmarkt sind Personen ohne Be-
rufsausbildung. In Westdeutschland machen sie fast 60 Prozent der Ar-
beitslosen im Rechtskreis SGB Il aus (Abbildung 15), in Ostdeutschland
nur etwa 31 Prozent (bundesweit 49 Prozent). Sie bedurfen der grof3ten
Anstrengungen um sie wieder in Beschaftigung zu bringen. In drei der funf
betrachteten MalBhahmen sind sie jedoch unterproportional vertreten.
Uberproportional vertreten sind sie in Westdeutschland nur bei den Ar-
beitsbeschaffungsmalRnahmen (63 Prozent) und bundesweit bei der Beauf-
tragung Dritter mit der Vermittlung (52 Prozent). Hier zeigt sich wieder-
holt, dass unterstutzende Vermittlungsleistungen durch Dritte insbesonde-
re fur Problemgruppen am Arbeitsmarkt in Auftrag gegeben werden: In
dieser Mallnahme sind neben den Geringqualifizierten sowohl Jugendliche
als auch Personen ohne deutsche Staatsbirgerschaft Uberreprasentiert.
Auffallend ist hierbei, dass Geringqualifizierte und Auslander haufiger als
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andere Gruppen an Teilbeauftragungen der Vermittlung teilnehmen: Ins-
gesamt finden 60 Prozent der Beauftragungen als Teilbeauftragungen
statt; bei den Geringqualifizierten sind es 65 Prozent und bei den Auslan-
dern 72 Prozent (Statistikdaten aus dem Data-Warehouse der BA). Mogli-
cherweise soll bei diesen beiden Personengruppen durch unterstutzende
Teilbeauftragung etwa mit Fallmanagement zunachst Vermittelbarkeit
oder Beschaftigungsfahigkeit hergestellt werden.

Abbildung 15: Anteil von Personen ohne Berufsausbildung an Arbeitslosen
und an Zugangen zu MalRinahmen im Rechtskreis SGB Il im
ersten Halbjahr 2005
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Eingliederungszuschisse

[ 1
Arbeitsbeschaffungsmaldnahmen B Gesamt
(I
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Forderung beruflicher
9 O Ost

Weiterbildung

Beauftragung Dritter mit der
Vermittlung

Trainingsmaflnahmen

T T T T T

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Quelle: Statistik der Bundesagentur fir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA,
eigene Berechnungen

5 Fazit

Die wesentlichen Ergebnisse des Berichts lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

e Bisher stehen nur vorlaufige Zahlen zur Verfiugung, da die Datenliefe-
rungen der kommunalen Trager noch nicht vollstdndig in die IT-Fach-
verfahren der BA integriert sind.

e Erwerbsfahige Hilfebedurftige werden gegenwartig nur mit funf Instru-
menten des SGB IIl, fur die bereits Informationen in der Statistik zur
Verfugung stehen, in erwdhnenswertem Umfang gefordert: Dies sind
TrainingsmalRnahmen, die Beauftragung Dritter mit der Vermittlung,
Eingliederungszuschisse, Arbeitsbeschaffungsmalinahmen sowie die
Forderung der beruflichen Weiterbildung.
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Die meisten Zugange erwerbsfahiger Hilfebedurftiger in SGB Ill1-Mal3-
nahmen erfolgen in TrainingsmalRnahmen, der hochste Bestand hinge-
gen wird seit Februar 2005 bei den Beauftragungen Dritter mit der
Vermittlung beobachtet.

Diese SGB IlI-Mallhahmen werden allerdings insgesamt in weitaus ge-
ringerem Umfang als das originare SGB Il-Instrument Arbeitsgelegen-
heiten genutzt.

Ein Vergleich der Teilnehmerstrukturen mit der Struktur der Arbeitslosen

zeigt im Uberblick:

Im Vergleich zum Frauenanteil an den Arbeitslosen sind Frauen in Mafl3-
nahmen teilweise unterreprasentiert. Bei den vermittlungsunterstitzen-
den MalRBnahmen ist das Verhaltnis ausgewogen (Beauftragung Dritter
mit der Vermittlung, Beauftragung von Tragern mit Eingliederungsmali3-
nahmen). Stark unterreprasentiert sind westdeutsche Frauen in den be-
triebsnahen MalRnahmen; dies betrifft Eingliederungszuschisse, Einstel-
lungszuschuss bei Neugriindung und betriebliche TrainingsmalRnahmen.

In Ostdeutschland wird im GrofRen und Ganzen intensiver mit SGB I1I-
MalRnahmen gefordert als in Westdeutschland. Ausnahmen sind die For-
derung beruflicher Weiterbildung (mit einem ausgewogenem Verhéltnis
zwischen Ost- und Westdeutschland) und die Beauftragung von Tréagern
mit Eingliederungsmal3inahmen (welche in Ostdeutschland kaum genutzt
wird).

Altere Uber 55 Jahren sind in MaRnahmen unterreprasentiert mit Aus-
nahme von Arbeitsbeschaffungsmalinahmen in Ostdeutschland. Jugend-
liche unter 25 Jahren sind als besondere Zielgruppe im SGB Il in allen
MalRnahmen Uberproportional haufig vertreten; in Ostdeutschland be-
sonders in TrainingsmalRnahmen und Forderung beruflicher Weiterbil-
dung und in Westdeutschland in ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen.

Auslander sind nur bei der Beauftragung Dritter mit der Vermittlung
Uberrepréasentiert. In allen anderen MalRnahmen werden Uberproportio-
nal haufig Personen mit deutscher Staatsbirgerschaft gefordert.

Gering qualifizierte Personen sind bundesweit bei der Beauftragung
Dritter mit der Vermittlung Uberproportional zahlreich vertreten, in
Westdeutschland auch bei ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen. In allen an-
deren untersuchten MalBhahmetypen sind sie unterrepréasentiert.
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Im Vergleich von Teilnehmerstrukturen zwischen den Mallhahmen lassen
sich folgende wichtige Ergebnisse festhalten:

e In TrainingsmalRnahmen werden besonders h&aufig Jungere unter 25
Jahren gefordert. Auch der Anteil Geringqualifizierter ist in Trainings-
malnahmen verglichen mit den anderen SGB IlI-Mallnahmen noch
recht hoch, wenn er auch niedriger als im Arbeitslosenbestand ausfallt.

e Der Anteil Jungerer bei der Forderung beruflicher Weiterbildung fallt
zwar nicht ganz so hoch aus wie bei den Trainingsmaflinahmen, ist aber
dennoch hoher als bei den anderen betrachteten MalBhahmen. Dies liegt
vor allem an der umfangreichen Forderung Jungerer mit beruflicher
Weiterbildung in Ostdeutschland.

e Personen, deren Arbeitgeber einen Eingliederungszuschuss erhalt, sind
- im Vergleich zu anderen MalRnahmeteilnehmern - mit der geringsten
Wahrscheinlichkeit forderungsbedurftig.

¢ In ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen findet sich im Vergleich zu den an-
deren Mallnahmen der hochste Anteil besonders forderungsbedurftiger
Personen wieder. Sie werden uUberwiegend in Ostdeutschland einge-
setzt, wo insbesondere Altere gefordert werden. In Westdeutschland
sind Geringqualifizierte in ArbeitsbeschaffungsmalRnahmen Uberrepra-
sentiert; im Vergleich zu anderen MaRnahmen wird ein héherer Anteil
behinderter Menschen gefordert. Bundesweit findet sich in dieser Mal3-
nahme der geringste Anteil an Auslandern wieder.

e Beauftragungen Dritter mit der Vermittlung werden insbesondere fur
unterstitzende Vermittlungsleistungen bei Ausldndern und Geringquali-
fizierten genutzt. Beide Gruppen konzentrieren sich eher auf Teilbeauf-
tragungen als auf Beauftragungen mit der gesamten Vermittlung.

Die vorgestellten Befunde stellen einen ersten Schritt zur Evaluation der
Forderung von erwerbsfahigen Hilfebedurftigen mit MalRhahmen des
SGB Il dar. Im Laufe des Jahres 2006 sollen erste Ergebnisse zur Wirk-
samkeit der Forderung vorgelegt werden. Im nachsten Schritt werden
hierzu geeignete Kriterien fur eine Beurteilung des Erfolgs von MalRnah-
men definiert und operationalisiert (z. B. Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche,
Hilfebedurftigkeit und Ausmal’ von Hilfebedurftigkeit).

Im Rahmen einer Wirkungsanalyse ist dann zu priufen, ob die MalRnah-
menteilnahme einen Effekt auf den Arbeitsmarkterfolg der Gefdrderten
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hat. Um die MalRnahmeteilnehmer mit Nicht-Teilnehmern vergleichen zu
kénnen, sollen mit Hilfe von Matching-Verfahren Vergleichsgruppen gebil-
det werden. Die Vergleichsgruppe setzt sich dabei aus Nicht-Teilnehmern
zusammen, die ahnliche Merkmalsverteilungen wie die Teilnehmer aufwei-
sen. Der Unterschied zwischen den Mittelwerten der Effektivitatsindikato-
ren der beiden Gruppen lasst sich dann in einem abschlieenden Schritt
als kausaler Effekt der MalRnahme interpretieren.
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Hinweise

Bei allen nachfolgend prasentierten Zahlen ist zu beachten, dass aus-
schliel3lich Daten aus den IT-Verfahren der BA genutzt werden konnten,
d. h. die folgenden Strukturbeschreibungen der MalRnahmeteilnehmer be-
ziehen sich ausschlief3lich auf ARGEn und getrennte Tréagerschaften (370
der 439 Kreise und kreisfreien Stadte) sowie in Einzelfallen auf optierende
Kommunen, die mallnahmespezifisch und zeitlich begrenzt die BA mit der
Erfassung beauftragt haben. Daher stellen die ausgewiesenen MalRnahme-
zugange fur den Rechtskreis SGB 11 lediglich Untergrenzen dar.

Bei dem Vergleich der Teilnehmerstrukturen mit der Struktur des Arbeits-
losenbestandes im Rechtskreis SGB Il ist dabei zu beachten, wie in einer
Ubergangszeit bis August 2005 die statistische Erfassung der Arbeitslosig-
keit erfolgt ist: Personen, die Ende 2004 arbeitslos gemeldet sind und da-
nach in die Zustandigkeit einer Optionskommune wechseln, wurden im
ersten Halbjahr 2005 weiter zum Arbeitslosenbestand gezahlt, auch wenn
sie im Laufe dieser Zeit nicht mehr arbeitslos sind. Damit wird der Arbeits-
losenbestand Uberzeichnet. Auf der anderen Seite wird der Arbeitslosen-
bestand untererfasst, weil Personen, die im Verlauf des ersten Halbjahres
arbeitslos werden oder solche die Ende 2004 nicht arbeitslos gemeldet
waren und in die Zustandigkeit einer optierenden Kommune fallen, nicht
mitgezahlt wurden. Zudem wurden in den IT-Verfahren sowohl Wechsler
von SGB IlI- in den SGB II-Rechtskreis als auch Neufalle zeitlich verzdgert
erfasst. Die genannten Effekte gleichen sich teilweise aus. Die Statistik der
BA geht von einer geringfiigigen Untererfassung des Arbeitslosenbestan-
des aus (Statistik der BA, Oktober 2005).

Ein Vergleich der Strukturen a) des Arbeitslosenbestandes auf Basis der
statistischen Gesamterfassung und b) des Arbeitslosenbestandes aus-
schlieBlich der ARGEnN zeigt, dass sich fur die Merkmale Alter, Berufsaus-
bildung und Nationalitat keine interpretationsrelevanten Veranderungen
ergeben: Der Anteil einer Merkmalsauspragung andert sich jeweils um
weniger als zwei Prozentpunkte. Damit ist es fur einen Vergleich der Merk-
malsstrukturen von Malnahmeteilnehmern und Arbeitslosenbestand of-
fensichtlich relativ unerheblich, welche genaue Abgrenzung des Arbeitslo-
senbestandes gewahlt wird.
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Tabelle 1.1:

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

10.243
21.813
29.567
38.764
31.952
32.583

164.922

8.357
19.368
28.941
35.436
34.575
34.945

1.997
11.281
20.794
33.057
33.818
32.744

133.691

Geférderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005

TrainingsmalRnahmen

Deutschland

M anner

6.392
13.482
17.697
22.816
19.158
19.899

99.444

5.227
11.846
17.420
20.787
20.066
20.518

1.236
7.136
12.620
19.935
20.494
19.722

81.143

Frauen

3.851
8.331
11.870
15.948
12.794
12.684

65.478

3.130
7.522
11.521
14.649
14.509
14.427

761
4.145
8.174

13.122
13.324
13.022

52.548

37,6
38,2
40,1
41,1
40,0
38,9

39,7

375
38,8
39,8
41,3
42,0
41,3

38,1
36,7
39,3
39,7
39,4
39,8

39,3

Gesamt

5.765
13.085
18.109
24.262
20.166
20.519

101.906

4.789
11.781
18.318
23.155
23.059
23.298

1.035
6.420
12.134
20.022
20.806
20.696

81.113

Westdeutschland
M anner

3.859
8.436
11.281
14.726
12.663
12.925

63.890

3.185
7.510
11.375
13.982
14.021
14.245

713
4.315
7.762

12.512
12.973
12.958

51.233

Frauen

1.906
4.649
6.828
9.536
7.503
7.594

38.016

1.604
4.271
6.943
9.173
9.038
9.053

322
2.105
4.372
7.510
7.833
7.738

29.880

Frauen-
Anteil

331
355
37,7
39,3
37,2
37,0

37,3

335
36,3
37,9
39,6
39,2
38,9

31,1
32,8
36,0
37,5
37,6
374

36,8

4.478
8.728
11.458
14.502
11.786
12.064

63.016

3.568
7.587
10.623
12.281
11.516
11.647

962
4.861
8.660

13.035
13.012
12.048

52.578

Ostdeutschland

Ménner

2.533
5.046
6.416
8.090
6.495
6.974

35.554

2.042
4.336
6.045
6.805
6.045
6.273

523
2.821
4.858
7.423
7.521
6.764

29.910

Frauen

1.945
3.682
5.042
6.412
5.291
5.090

27.462

1.526
3.251
4578
5.476
5.471
5.374

439
2.040
3.802
5.612
5.491
5.284

22.668

434
42,2
44,0
44,2
449
42,2

43,6

42,8
42,8
431
44,6
47,5
46,1

45,6
42,0
43,9
431
42,2
439

43,1

Anteil
Ostdeutschland

43,7
40,0
38,8
374
36,9
37,0

38,2

42,7
39,2
36,7
34,7
33,3
33,3

48,2
431
41,6
394
38,5
36,8

39,3

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 1.2:

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

8.999
12.714
20.810
12.732
14.172
23.667

93.094

8.981
20.553
37.432
35.661
44.295
62.526

31
1.200
5.803

12.565
5.773
5.570

30.942

Geférderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung

Deutschland

M anner

5.427
5.704
9.559
7.499
8.326
13.884

50.399

5414
10.667
18.540
21.036
26.297
37.095

17
477
2.130
4516
3.196
3.166

13.502

Frauen

3.572
7.010
11.251
5.233
5.846
9.783

42.695

3.567
9.886
18.892
14.625
17.998
25431

14
723
3.673
8.049
2.577
2.404

17.440

39,7
55,1
54,1
41,1
41,3
41,3

45,9

39,7
48,1
50,5
41,0
40,6
40,7

45,2
60,3
63,3
64,1
44,6
43,2

56,4

Gesamt

1.564
8.537
14.980
6.426
6.935
12.287

50.729

1.559
9.030
20.607
13.569
18.533
27.567

18
1.118
5.283

11.528
2.055
3.270

23.272

Westdeutschland
M anner

688
3.264
6.285
3.799
4.100
7.345

25.481

683
3.544
8.453
7.873

10.930
16.531

426
1.829
3.894
1.081
1.755

8.994

Frauen

876
5.273
8.695
2.627
2.835
4.942

25.248

876
5.486
12.154
5.696
7.603
11.036

692
3.454
7.634

974
1.515

14.278

Frauen-
Anteil

56,0
61,8
58,0
40,9
40,9
40,2

49,8

56,2
60,8
59,0
42,0
41,0
40,0

50,0
61,9
65,4
66,2
474
463

61,4

7.435
4.177
5.830
6.306
7.237
11.380

42.365

7.422
11.523
16.825
22.092
25.762
34.959

13

82
520
1.037
3.718
2.300

7.670

Ostdeutschland

Ménner

4.739
2.440
3.274
3.700
4.226
6.539

24.918

4731
7.123
10.087
13.163
15.367
20.564

51
301
622

2.115
1411

4.508

Frauen

2.696
1.737
2.556
2.606
3.011
4.841

17.447

2.691
4.400
6.738
8.929
10.395
14.395

31
219
415

1.603
889

3.162

36,3
41,6
43,8
41,3
41,6
42,5

41,2

36,3
38,2
40,0
40,4
40,4
41,2

38,5
37,8
42,1
40,0
43,1
38,7

41,2

Anteil
Ostdeutschland

82,6
32,9
28,0
49,5
51,1
48,1

45,5

82,6
56,1
449
62,0
58,2
55,9

41,9
6.8
9,0
83

64,4

413

24,8

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 1.3:

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

534
1.366
1.987
3.369
3.230
4.011

14.497

556
1.938
3.809
6.775
9.331

12.220

100
250
620
912
1.324

3.206

Geférderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005

Forderung beruflicher Weiterbildung

Deutschland

M anner

357
965
1.301
2.181
2.119
2.537

9.460

369
1.339
2.544
4.425
6.070
7.841

71
178
436
632
894

2211

Frauen

177
401
686
1.188
1111
1.474

5.037

187
599
1.265
2.350
3.261
4.379

29
72
184
280
430

995

33,1
29,4
34,5
35,3
34,4
36,7

34,7

33,6
30,9
33,2
34,7
34,9
35,8

29,0
28,8
29,7
30,7
32,5

31,0

Gesamt

353
878
1.145
2.273
2.092
2.527

9.268

367
1.284
2.384
4.472
6.199
8.072

138
334
537
800

1.853

Westdeutschland

M anner

220
610
753
1.451
1.309
1.599

5.942

227
862
1.576
2.893
3.954
5.133

27
89
226
371
513

1.226

Frauen

133
268
392
822
783
928

3.326

140
422
808
1.579
2.245
2.939

17
49
108
166
287

627

Frauen-
Anteil

37,7
30,5
34,2
36,2
374
36,7

35,9

38,1
32,9
33,9
35,3
36,2
36,4

38,6
355
32,3
30,9
35,9

33,8

Gesamt

181
488
842
1.096
1.138
1.484

5.229

189
654
1.425
2.303
3.132
4.148

56
112
286
375
524

1.353

Ostdeutschland

Ménner

137
355
548
730
810
938

3.518

142
477
968
1.532
2.116
2.708

89
210
261
381

985

Frauen

133
294
366
328
546

1711

47
177
457
771

1.016
1.440

12
23
76
114
143

368

Frauen-
Anteil

243
27,3
34,9
334
28,8
36,8

32,7

24,9
271
32,1
335
32,4
34,7

21,4
20,5
26,6
30,4
27,3

27,2

Anteil
Ostdeutschland

33,9
35,7
424
325
35,2
37,0

36,1

34,0
33,7
374
34,0
33,6
339

56,0
44,8
46,1
41,1
39,6

42,2

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 1.4:

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

1.093
1.130
2.240
3.831
4.693
5.499

18.486

1.082
2.164
4.333
7.890
12.164
17.054

52
121
285
421
634

1.513

Geférderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005

Arbeitsbeschaffungsmaf3nahmen

Deutschland

M anner

692
658
1.372
2.291
2.829
3.3%4

11.236

684
1.304
2.629
4.751
7.333

10.306

39
82
178
247
441

987

Frauen

401
472
868
1.540
1.864
2.105

7.250

398
860
1.704
3.139
4.831
6.748

13
39
107
174
193

526

36,7
41,8
38,8
40,2
39,7
38,3

39,2

36,8
39,7
39,3
39,8
39,7
39,6

25,0
32,2
37,5
41,3
30,4

34,8

Gesamt

450
288
466
893
893
987

3.977

440
690
1.086
1.866
2.593
3.386

39
73
122
169
192

595

Westdeutschland
M anner

294
191
334
629
579
724

2.751

286
447
732
1.290
1.765
2.349

30
51
78
106
141

406

Frauen

156

97
132
264
314
263

1.226

154
243
354
576
828
1.037

22

63
51

189

Frauen-
Anteil

34,7
33,7
28,3
29,6
35,2
26,6

30,8

35,0
35,2
32,6
30,9
31,9
30,6

23,1
30,1
36,1
37,3
26,6

31,8

643
842
1.774
2.938
3.800
4512

14.509

642
1.474
3.247
6.024
9.571

13.668

13
48
163
252
442

918

Ostdeutschland

Ménner

398
467
1.038
1.662
2.250
2.670

8.485

398
857
1.897
3.461
5.568
7.957

31
100
141
300

581

Frauen

245
375
736
1.276
1.550
1.842

6.024

244
617
1.350
2.563
4.003
5711

17
63
111
142

337

38,1
44,5
41,5
434
40,8
40,8

41,5

38,0
41,9
41,6
42,5
41,8
41,8

30,8
354
38,7
44,0
32,1

36,7

Anteil
Ostdeutschland

58,8
74,5
79,2
76,7
81,0
82,1

78,5

59,3
68,1
74,9
76,3
78,7
80,1

25,0
39,7
57,2
59,9
69,7

60,7

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 1.5:

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

2.350
2.706
3.346
4.947
5.455
5.430

24.234

2.326
4913
7.972
11.943
15.976
19.578

24
144
292
996

1.423
1.869

4.748

Geférderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005

Eingliederungszuschiisse

Deutschland

M anner

1.492
1.746
2.160
3411
3.856
3.850

16.515

1.474
3.139
5.109
7.866
10.799
13.419

18
97
195
670
919
1.260

3.159

Frauen

858
960
1.186
1.536
1.599
1.580

7.719

852
1.774
2.863
4.077
5.177
6.159

47
97
326
504
609

1.589

36,5
355
354
31,0
29,3
29,1

31,9

36,6
36,1
359
34,1
32,4
31,5

25,0
32,6
332
32,7
354
32,6

335

Gesamt

1.331
1.488
1.901
2,777
3.104
3.211

13.812

1321
2.733
4.453
6.667
8.878
10.951

79
186
580
882

1.169

2.896

Westdeutschland

M anner

955
1.073
1.354
2.120
2.376
2.468

10.346

946
1.965
3.183
4.890
6.636
8.271

141
428
616
861

2.100

Frauen

376
415
547
657
728
743

3.466

375
768
1.270
1777
2.242
2.680

25
45
152
266
308

796

Frauen-
Anteil

28,2
27,9
28,8
23,7
235
231

25,1

28,4
28,1
28,5
26,7
253
24,5

31,6
24,2
26,2
30,2
26,3

275

Gesamt

1.019
1.218
1.445
2.170
2.351
2.219

10.422

1.005
2.180
3.519
5.276
7.098
8.627

65
106
416
541
700

1.828

Ostdeutschland

Ménner

537
673
806
1.291
1.480
1.382

6.169

528
1174
1.926
2.976
4.163
5.148

43

242
303
399

1.041

Frauen

482
545
639
879
871
837

4.253

477
1.006
1.593
2.300
2.935
3.479

22
52
174
238
301

787

Frauen-
Anteil

47,3
44,7
44,2
40,5
37,0
37,7

40,8

47,5
46,1
45,3
43,6
41,3
40,3

33,8
49,1
41,8
44,0
43,0

43,1

Anteil
Ostdeutschland

43,4
45,0
43,2
43,9
43,1
40,9

43,0

432
44,4
44,1
44,2
44,4
44,1

45,1
36,3
41,8
38,0
37,5

38,5

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 1.6: Geférderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Beauftragung von Tré&gern mit Einglieder ungsmaf3nahmen
Deutschland Westdeutschland Frauen- Ostdeutschland Anteil
M anner Frauen Gesamt M anner Frauen Anteil Manner Frauen Ostdeutschland
Jan 78 47 31 39,7 48 34 14 29,2 30 13 17 56,7 38,5
Feb 638 300 338 53,0 607 286 321 52,9 31 14 17 54,8 49
Mrz 1.685 923 762 45,2 1.379 822 557 40,4 306 101 205 67,0 18,2
Apr 1.893 1.084 809 427 1.816 1.040 776 427 77 44 33 42,9 41
Mai 811 403 408 50,3 739 365 374 50,6 72 33 34 47,2 89
Jun 1.767 1.064 703 39,8 1.288 777 511 39,7 479 287 192 40,1 271
Summe 6.872 3.821 3.051 44,4 5.877 3.324 2.553 434 995 497 498 50,1 14,5
Jan 78 47 31 39,7 48 34 14 29,2 30 13 17 56,7 38,5
Feb 706 343 363 51,4 645 316 329 51,0 61 27 34 55,7 8,6
Mrz 2.339 1.235 1.104 47,2 1.972 1.107 865 43,9 367 128 239 65,1 15,7
Apr 4.126 2.253 1.873 45,4 3.685 2.083 1.602 435 441 170 271 61,5 10,7
Mai 4.756 2.566 2.190 46,0 4.299 2.380 1.919 44,6 457 186 271 59,3 9,6
Jun 6.171 3.455 2.716 44,0 5.333 3.012 2321 43,5 838 443 395 47,1 136
Abgange

Jan - - - - - - - - - - - - -
Feb 12 6 6 50,0 - - - - - - - - -
Mrz 51 30 21 41,2 - - - - - - - - -
Apr 109 66 43 394 - - - - - - - - -
Mai 179 90 89 49,7 123 68 55 44,7 56 22 34 60,7 31,3
Jun 353 177 176 49,9 254 146 108 42,5 99 31 68 68,7 28,0
Summe 704 369 335 47,6 377 214 163 43,2 155 53 102 65,8 22,0

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 1.7:

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun

Summe

202
269
331
530
531
470

2.333

201
465
782
1.269
1.727
2.099

13
46
73
96

228

Geférderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Einstellungszuschuss bei Neugriindungen

Deutschland

M anner

123
172
185
361
358
332

1531

123
294
470
799
1.113
1.378

152

Frauen

79
97
146
169
173
138

802

78
171
312
470
614
721

12
30
29

76

39,1
36,1
441
31,9
32,6
29,4

34,4

38,8
36,8
39,9
37,0
35,6
34,3

385
26,1
41,1
30,2

333

118
157
159
276
271
280

1.261

118
272
419
667
893
1.109

29
45

138

Westdeutschland
M anner

79
104
102
211
202
207

905

79
182
277
467
638
799

22
31
46

99

Frauen

39
53
57
65
69
73

356

39
90
142
200
255
310

14
18

39

331
338
35,8
23,6
25,5
26,1

28,2

331
33,1
33,9
30,0
28,6
28,0

24,1
311
28,1

28,3

84
112
172
254
260
190

1.072

83
193
363
602
834
990

17
28
32

7

Ostdeutschland
Ménner

68
83
150
156
125

626

112
193
332
475
579

12
12
21

45

Frauen

40

89
104
104

65

446

39
81
170
270
359
411

47,6
39,3
51,7
40,9
40,0
34,2

41,6

47,0
42,0
46,8
44,9
43,0
41,5

29,4
57,1
34,4

41,6

Anteil
Ostdeutschland

41,6
41,6
52,0
47,9
49,0
40,4

459

413
415
46,4
47,4
483
47,2

37,0
38,4
33,3

33,8

Quelle: Statistik der Bundesagentur fir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 2.1: Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Trainingsmalinahmen, Deutschland

Deutschland Frauen- Anteil an giltigen Werten in %
Gesamt M &nner Frauen  Anteilin % Gesamt Ma&nner Frauen
Summe  164.922 99.444 65.478 39,7 100,0 100,0 100,0
Altersgruppe
bis unter 25 Jahre 51.680 31.643 20.037 38,8 31,3 31,8 30,6
25 bis unter 35 Jahre 46.107 29.363 16.744 36,3 28,0 29,5 25,6
35 bis unter 45 Jahre 42.283 24.191 18.092 42,8 25,6 24,3 27,6
45 bis unter 55 Jahre 22.100 12.645 9.455 42,8 134 12,7 144
55 Jahre und &lter 2.752 1.602 1.150 41,8 1,7 1,6 1,8
fehlend 0 0 0
Schulausbildung
kein Schulabschluss 24.766 16.575 8.191 33,1 15,0 16,7 12,5
Hauptschule 73.521 48.590 24.931 33,9 44,6 48,9 38,1
mittlere Reife 53.045 27.081 25.964 48,9 32,2 27,2 39,7
Fachhochschulreife 5.555 3.099 2.456 44,2 34 31 38
Hochschulsreife 7.877 4,049 3.828 48,6 4,8 41 59
fehlend 158 50 108
Ber ufsaushildung
keine Berufsaushildung 69.280 43.231 26.049 37,6 421 435 39,9
auler-/betriebliche Ausbildung 84.498 51.200 33.298 39,4 51,3 51,5 51,0
Berufsfachschule 2.863 1.073 1.790 62,5 1,7 11 2,7
Fachschule 3.202 1.328 1.874 58,5 1,9 1,3 29
Fachhochschule 1.829 1.001 828 45,3 11 1,0 1,3
Universitét 2.937 1534 1.403 47,8 18 15 2,2
fehlend 313 77 236
Nationalitéat
Deutschland ~ 144.773 86.041 58.732 40,6 87,9 86,7 89,8
Ausland 19.909 13.246 6.663 33,5 12,1 13,3 10,2
fehlend 240 157 83 34,6
Migrationshintergrund
kein Migrationshintergrund ~ 134.260 79.661 54.599 40,7 81,4 80,1 834
Auslénder 24.413 15.951 8.462 34,7 14,8 16,0 12,9
Spétaussiedler 6.249 3.832 2417 38,7 38 39 3,7
fehlend 0 0 0
Arbeitdosigkeitsdauer
nicht arbeitslos 14.823 8.596 6.227 42,0 9,0 8,6 9,5
unter drel Monate 35.166 20.469 14.697 41,8 21,3 20,6 22,4
3 bis unter 6 Monate 31.531 18.935 12.596 39,9 19,1 19,0 19,2
6 bisunter 12 Monate 32.739 20.340 12.399 37,9 19,9 20,5 18,9
12 bis unter 24 Monate 29.145 18.435 10.710 36,7 17,7 18,5 16,4
24 Monate und langer 21.518 12.669 8.849 41,1 13,0 12,7 13,5
fehlend 0 0 0
For derungsbeddir ftigkeit *
Geringqudifizierte 69.280 43.231 26.049 37,6 42,0 435 39,8
Altere 10.982 6.310 4.672 425 6,7 6,3 7,1
schwer behinderte Menschen 3.933 2.566 1.367 34,8 24 2,6 21
Berufsriickkehrer/innen 5.860 70 5.790 98,8 3,6 0,1 8,8
Langzeitarbeitslose 50.663 31.104 19.559 38,6 30,7 31,3 29,9
Betroffenheit 2
gar nicht 54.876 33.562 21.314 38,8 333 33,7 32,6
einfach 82.242 49.933 32.309 39,3 49,9 50,2 49,3
mehrfach 27.804 15.949 11.855 42,6 16,9 16,0 18,1
fehlend 0 0 0

- Fortsetzung néchste Seite -
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Fortsetzung Tabelle 2.1:  Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
TrainingsmalRnahmen, Deutschland

Deutschland Frauen- Anteil an gultigen Werten in %
Gesamt M &nner Anteil in % Gesamt Manner Frauen
Summe  164.922 99.444 65.478 39,7 100,0 100,0 100,0
Schleswig-Holstein 8.100 5.169 2.931 36,2 49 52 45
Hamburg 5.458 3.078 2.380 43,6 33 31 36
Niedersachsen 17.065 10.688 6.377 374 10,3 10,7 9,7
Bremen 1534 915 619 40,4 09 0,9 0,9
Nordrhein-Westfalen 26.572 17.295 9.277 349 16,1 17,4 14,2
Hessen 4.959 3.128 1.831 36,9 3,0 31 2,8
Rheinland-Pfalz 9.453 6.137 3.316 351 57 6,2 51
Baden-Wrttemberg 12.759 7.930 4.829 37,8 7,7 8,0 74
Bayern 12.738 7.803 4.935 38,7 7.7 7.8 75
Saarland 3.268 1.747 1.521 46,5 2,0 18 2,3
Berlin 11.165 6.155 5.010 449 6,8 6,2 7,7
Brandenburg 8.046 4.592 3.454 429 49 4,6 53
Mecklenburg-Vorpommern 10.708 5.934 4774 44,6 6,5 6,0 7,3
Sachsen 10.308 5.897 4411 42,8 6,3 59 6,7
Sachsen-Anhalt 15.254 8.619 6.635 435 9,2 8,7 10,1
Thiringen 7.535 4.357 3.178 42,2 4.6 4.4 49
fehlend 0 0 0
Kombination 32.000 18.902 13.098 40,9 19,4 19,0 20,0
Eignungsfeststellung 65.080 41.879 23.201 35,6 39,5 121 354
Uberprifung der Verfigharkeit/Bewerbungstraining 8.020 4,599 3.421 427 49 46 52
Vermittlung von Kenntnissen 38.845 22.416 16.429 42,3 23,6 225 251
Uberpriifung der Verfuigbarkeit 5.755 3.296 2.459 42,7 35 33 3,8
Bewerbungstraining 14.256 7.679 6.577 46,1 8,6 7,7 10,0
Existenzgriindung 966 673 293 30,3 0,6 0,7 0,4
fehlend 0 0 0
Auftragsmalinahme 79.226 44,712 34514 43,6 48,0 45,0 52,7
Freie Maldnahme 28.761 16.570 12.191 42,4 17,4 16,7 18,6
Tétigkeit in einem Betrieb 56.935 38.162 18.773 33,0 34,5 384 28,7
fehlend 0 0 0
Abbruch, davon: 7.040 4.498 2.542 36,1 43 45 39
- Arbeitsaufnahme 1.003 675 328 32,7 0,6 0,7 0,5
- mangelnde Leistung 487 305 182 374 0,3 0,3 0,3
- langere Fehlzeiten 1.659 1.135 524 31,6 1,0 1,1 0,8
- sonstige 3.891 2.383 1.508 38,8 24 24 23
kein Abbruch, davon: 157.882 94.946 62.936 39,9 95,7 95,5 96,1
- erfolgreiche Teillnahme 157.803 94.892 62.911 39,9 95,7 95,4 96,1
- Nichtantritt 0 0 0 0,0 0,0 0,0
- Prifung nicht bestanden 79 54 25 31,6 0,0 0,0 0,0
fehlend 0 0 0

1 Als besonders férderungsbedurftig gelten Personen, die geringqudifiziert, dlter (ab 50), behindert, langzeitarbeitslos oder
Berufsriickkehrer/innen sind. Mehrfachnennungen sind moglich. Spaltenprozente addieren sich nicht auf 100 Prozent.

2 Besondere Forderungsbedurftigkeit kann aufgrund einfacher oder mehrfacher Betroffenheit vorliegen.

Quelle: Statistik der Bundesagentur fir Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle2.2: Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
TrainingsmalRnahmen, Westdeutschland

Westdeutschland Frauen- Anteil an glltigen Werten in %
M anner Anteil in % Gesamt Méanner Frauen
Summe  101.906 63.890 38.016 37,3 100,0 100,0 100,0
Altersgruppe

bis unter 25 Jahre 30.233 19.277 10.956 36,2 29,7 30,2 28,8

25 bis unter 35 Jahre 30.005 19.699 10.306 34,3 29,4 30,8 27,1

35 bis unter 45 Jahre 26.979 16.157 10.822 40,1 26,5 253 28,5

45 bis unter 55 Jahre 13.014 7.762 5.252 40,4 12,8 12,1 13,8

55 Jahre und &lter 1.675 995 680 40,6 16 1,6 1,8
fehlend 0 0 0

Schulausbildung

kein Schulabschluss 18.181 12.129 6.052 333 17,9 19,0 16,0

Hauptschule 53.291 35.379 17.912 33,6 52,4 55,4 47,2

mittlere Reife 21.026 11.191 9.835 46,8 20,7 17,5 25,9

Fachhochschulreife 4.209 2.449 1.760 41,8 41 38 4,6

Hochschulsreife 5.055 2.697 2.358 46,6 5,0 4,2 6,2
fehlend 144 45 99

Ber ufsausbildung

keine Berufsausbildung 52.150 32.694 19.456 37,3 51,3 51,2 51,5
aufer-/betriebliche Ausbildung 42.442 27.670 14.772 34,8 41,8 43,4 39,1
Berufsfachschule 1971 827 1.144 58,0 1,9 13 3,0
Fachschule 1.986 936 1.050 52,9 2,0 15 2,8
Fachhochschule 1.148 671 477 41,6 11 11 13
Universitét 1.922 1.029 893 46,5 19 16 24
fehlend 287 63 224

Deutschland 84.769 52.321 32.448 38,3 83,3 82,0 85,5
Ausland 16.952 11.450 5.502 32,5 16,7 18,0 14,5

fehlend 185 119 66 35,7

Migrationshintergrund

kein Migrationshintergrund 76.685 47.292 29.393 38,3 75,3 74,0 77,3
Auslénder 20.254 13,516 6.738 333 19,9 21,2 17,7
Spétaussiedler 4.967 3.082 1.885 38,0 4,9 4,8 5,0
fehlend 0 0 0
nicht arbeitslos 10.134 6.033 4101 40,5 99 94 10,8
unter drei Monate 23.723 13.896 9.827 41,4 23,3 21,7 25,8
3 bisunter 6 Monate 20.368 12.173 8.195 40,2 20,0 19,1 21,6
6 bis unter 12 Monate 19.316 12.563 6.753 35,0 19,0 19,7 17,8
12 bis unter 24 Monate 17.162 11.621 5.541 32,3 16,8 18,2 14,6
24 Monate und langer 11.203 7.604 3.599 32,1 11,0 11,9 9,5
fehlend 0 0 0

Forderungsbediirftigkeit *

Geringqualifizierte 52.150 32.694 19.456 37,3 51,2 51,2 51,2
Altere 6.296 3.773 2.523 40,1 6,2 59 6,6
schwer behinderte Menschen 2.698 1.823 875 324 2,6 29 2,3
Berufsriickkehrer/innen 2.706 35 2.671 98,7 2,7 0,1 7,0
Langzeitarbeitslose 28.365 19.225 9.140 32,2 27,8 30,1 24,0
gar nicht 29.958 18.889 11.069 36,9 29,4 29,6 29,1
einfach 53.710 33.594 20.116 37,5 52,7 52,6 52,9
mehrfach 18.238 11.407 6.831 37,5 17,9 17,9 18,0
fehlend 0 0 0

- Fortsetzung néchste Seite -
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Fortsetzung Tabelle 2.2 Zugange geférderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
TrainingsmalRnahmen, Westdeutschland

Westdeutschland Frauen- Anteil an guiltigen Werten in %
M é&nner Frauen  Anteilin % Gesamt Manner Frauen
Summe  101.906 63.890 38.016 37,3 100,0 100,0 100,0
Kombination 20.899 12.677 8.222 39,3 20,5 19,8 21,6
Eignungsfeststellung 35.733 24.685 11.048 30,9 35,1 38,6 29,1
Uberprifung der Verfiigharkeit/Bewerbungstraining 5.198 3.105 2.093 40,3 51 4,9 55
Vermittlung von Kenntnissen 24.934 14.956 9.978 40,0 245 234 26,2
Uberpriifung der Verfuigbarkeit 4.153 2.390 1.763 42,5 4,1 3,7 4,6
Bewerbungstraining 10.328 5.610 4.718 45,7 10,1 8.8 12,4
Existenzgriindung 661 467 194 29,3 0,6 0,7 0,5
fehlend 0 0 0
Auftragsmal3nahme 49.295 28.469 20.826 42,2 484 44,6 54,8
Freie Maf3nahme 17.513 10.426 7.087 40,5 17,2 16,3 18,6
Téatigkelt in einem Betrieb 35.098 24.995 10.103 28,8 34,4 39,1 26,6
fehlend 0 0 0
M alinahmeer gebnis
Abbruch, davon: 4.781 3.266 1.515 31,7 4,7 51 4,0
- Arbeitsaufnahme 713 503 210 29,5 0,7 08 0,6
- mangelnde Leistung 317 229 88 27,8 0,3 04 0,2
- léngere Fehlzeiten 1.215 843 372 30,6 1,2 13 10
- sonstige 2.536 1.691 845 333 25 2,6 2,2
kein Abbruch, davon: 97.125 60.624 36.501 37,6 95,3 94,9 96,0
- erfolgreiche Teilnahme 97.083 60.597 36.486 37,6 95,3 94,8 96,0
- Nichtantritt 0 0 0 0,0 0,0 0,0
- Priifung nicht bestanden 42 27 15 35,7 0,0 0,0 0,0
fehlend 0 0 0

1 Als besonders férderungsbediirftig gelten Personen, die geringqualifiziert, dlter (ab 50), behindert, langzeitarbeitslos oder
Berufsriickkehrer/innen sind. Mehrfachnennungen sind méglich. Spaltenprozente addieren sich nicht auf 100 Prozent.

2 Besondere Forderungsbedurftigkeit kann aufgrund einfacher oder mehrfacher Betroffenheit vorliegen.

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle2.3: Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
TrainingsmalRnahmen, Ostdeutschland

Ostdeutschland Frauen- Anteil an gliltigen Werten in %
Gesamt M anner Frauen  Anteilin % Gesamt Manner Frauen
Summe 63.016 35.554 27.462 43,6 100,0 100,0 100,0
Altersgruppe

bis unter 25 Jahre 21.447 12.366 9.081 42,3 34,0 34,8 331

25 bis unter 35 Jahre 16.102 9.664 6.438 40,0 25,6 27,2 23,4

35 bis unter 45 Jahre 15.304 8.034 7.270 47,5 24,3 22,6 26,5

45 bis unter 55 Jahre 9.086 4.883 4.203 46,3 14,4 13,7 15,3

55 Jahre und alter 1.077 607 470 43,6 1,7 17 17
fehlend 0 0 0

Schulausbildung

kein Schulabschluss 6.585 4.446 2.139 32,5 10,5 12,5 7.8

Hauptschule 20.230 13.211 7.019 34,7 32,1 37,2 25,6

mittlere Reife 32.019 15.890 16.129 50,4 50,8 447 58,8

Fachhochschulreife 1.346 650 696 51,7 21 18 25

Hochschulsreife 2.822 1.352 1.470 52,1 45 3,8 54
fehlend 14 5 9

Berufsaushildung

keine Berufsaushildung 17.130 10.537 6.593 38,5 27,2 29,6 24,0
aulRer-/betriebliche Aushildung 42.056 23.530 18.526 441 66,8 66,2 67,5
Berufsfachschule 892 246 646 72,4 1,4 0,7 24
Fachschule 1.216 392 824 67,8 19 1,1 30
Fachhochschule 681 330 351 51,5 1,1 0,9 1,3
Universitat 1.015 505 510 50,2 1,6 1,4 1,9
fehlend 26 14 12

Deutschland 60.004 33.720 26.284 43,8 95,3 94,9 95,8
Ausdland 2.957 1.796 1.161 39,3 47 51 4,2

fehlend 55 38 17 30,9

Migrationshintergrund

kein Migrationshintergrund 57.575 32.369 25.206 43,8 91,4 91,0 91,8
Auslénder 4.159 2435 1.724 41,5 6,6 6,8 6,3
Spétaussiedler 1.282 750 532 41,5 2,0 21 19
fehlend 0 0 0
nicht arbeitslos 4.689 2.563 2.126 45,3 7,4 7,2 7,7
unter drei Monate 11.443 6.573 4.870 42,6 18,2 18,5 17,7
3 bisunter 6 Monate 11.163 6.762 4.401 39,4 17,7 19,0 16,0
6 bis unter 12 Monate 13.423 7.777 5.646 42,1 21,3 21,9 20,6
12 bis unter 24 Monate 11.983 6.814 5.169 43,1 19,0 19,2 18,8
24 Monate und lénger 10.315 5.065 5.250 50,9 16,4 14,2 19,1
fehlend 0 0 0

For der ungsbedurftigkeit *

Geringqualifizierte 17.130 10.537 6.593 38,5 27,2 29,6 24,0
Altere 4.686 2.537 2.149 45,9 74 7,1 7.8
schwer behinderte Menschen 1.235 743 492 39,8 2,0 2,1 1,8
Berufsriickkehrer/innen 3.154 35 3.119 98,9 50 0,1 11,4
Langzeitarbeitslose 22.298 11.879 10.419 46,7 354 334 37,9
gar nicht 24.918 14.673 10.245 411 39,5 41,3 37,3
einfach 28.532 16.339 12.193 42,7 45,3 46,0 4.4
mehrfach 9.566 4542 5.024 52,5 15,2 12,8 18,3
fehlend 0 0 0

- Fortsetzung néchste Seite -
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Fortsetzung Tabelle 2.3;  Zugange geférderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
TrainingsmalRnahmen, Ostdeutschland

Ostdeutschland Frauen- Anteil an gliltigen Werten in %
Gesamt M anner Frauen  Anteil in % Gesamt Manner Frauen
Summe 63.016 35.554 27.462 43,6 100,0 100,0 100,0
Malinahmeziel

Kombination 11.101 6.225 4.876 439 17,6 17,5 17,8
Eignungsfeststellung 29.347 17.194 12.153 41,4 46,6 48,4 443
Uberpriifung der Verfiigbarkeit/Bewerbungstraining 2.822 1.494 1.328 47,1 45 4,2 4,8
Vermittlung von Kenntnissen 13.911 7.460 6.451 46,4 22,1 21,0 235
Uberpriifung der Verfugbarkeit 1.602 906 696 434 25 2,5 25
Bewerbungstraining 3.928 2.069 1.859 47,3 6,2 58 6,8
Existenzgriindung 305 206 99 32,5 0,5 0,6 04

fehlend 0 0 0
Auftragsmaldnahme 29.931 16.243 13.688 457 47,5 45,7 49,8
Freie Malnahme 11.248 6.144 5.104 45,4 17,8 17,3 18,6
Tétigkeit in einem Betrieb 21.837 13.167 8.670 39,7 34,7 37,0 31,6

fehlend 0 0 0

M aRRnahmeer gebnis

Abbruch, davon: 2.259 1.232 1.027 455 3,6 35 37
- Arbeitsaufnahme 290 172 118 40,7 0,5 0,5 0,4
- mangelnde Leistung 170 76 94 55,3 0,3 0,2 0,3
- langere Fehlzeiten 444 292 152 34,2 0,7 0,8 0,6
- sonstige 1.355 692 663 489 2,2 19 24
kein Abbruch, davon: 60.757 34.322 26.435 43,5 96,4 96,5 96,3
- erfolgreiche Tellnahme 60.720 34.295 26.425 435 96,4 96,5 96,2
- Nichtantritt 0 0 0 0,0 0,0 0,0
- Prifung nicht bestanden 37 27 10 27,0 0,1 0,1 0,0

fehlend 0 0 0

1 Als besonders férderungsbediirftig gelten Personen, die geringqualifiziert, dlter (ab 50), behindert, langzeitarbeitslos oder
Berufsriickkehrer/innen sind. Mehrfachnennungen sind méglich. Spaltenprozente addieren sich nicht auf 100 Prozent.

2 Besondere Forderungsbediirftigkeit kann aufgrund einfacher oder mehrfacher Betroffenheit vorliegen.

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 2.4 Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Deutschland

Deutschland Frauen- Antell an gultigen Werten in %
Manner Frauen  Anteilin % Gesamt Ma&nner Frauen
Summe 93.094 50.399 42.695 45,9 100,0 100,0 100,0
Altersgruppe
bis unter 25 Jahre 19.277 10.682 8.595 44,6 20,7 21,2 20,1
25 bis unter 35 Jahre 22.414 12.109 10.305 46,0 24,1 24,0 241
35 bis unter 45 Jahre 26.430 13.803 12.627 47,8 28,4 27,4 29,6
45 bis unter 55 Jahre 20.151 11.306 8.845 43,9 21,6 22,4 20,7
55 Jahre und &lter 4.820 2.497 2.323 48,2 5,2 5,0 54
fehlend 2 2 0
Schulausbildung
kein Schulabschluss 18.078 10.847 7.231 40,0 21,8 22,7 20,7
Hauptschule 36.359 22.261 14.098 38,8 43,9 46,5 40,3
mittlere Reife 20.921 10.533 10.388 49,7 25,3 22,0 29,7
Fachhaochschulreife 2.436 1.377 1.059 43,5 2,9 29 30
Hochschulsreife 5.050 2.846 2.204 43,6 6,1 59 6,3
fehlend 10.250 2.535 7.715 75,3
Ber ufsaushildung
keine Berufsaushildung 48,541 25.600 22.941 47,3 54,6 52,0 57,9
auler-/betriebliche Ausbildung 34.691 20.878 13.813 39,8 39,0 24 34,8
Berufsfachschule 1.230 514 716 58,2 14 1,0 1,8
Fachschule 1.439 582 857 59,6 1,6 1,2 2,2
Fachhochschule 910 557 353 38,8 1,0 11 09
Universitét 2.093 1.127 966 46,2 24 2,3 24
fehlend 4,190 1.141 3.049 72,8
Nationalitéat
Deutschland 73.719 39.907 33.812 45,9 79,5 79,5 79,5
Ausland 19.011 10.286 8.725 45,9 20,5 20,5 20,5
fehlend 364 206 158 434
Migrationshintergrund
kein Migrationshintergrund 69.008 37.349 31.659 45,9 74,1 74,1 74,2
Auslénder 21.510 11.679 9.831 45,7 23,1 232 23,0
Spétaussiedler 2.567 1.362 1.205 46,9 2,8 2,7 2,8
fehlend 9 9 0 0,0
Arbeitdosigkeitsdauer
nicht arbeitslos 14.257 5.402 8.855 62,1 15,3 10,7 20,7
unter drel Monate 18.120 8.204 9.916 54,7 19,5 16,3 232
3 bis unter 6 Monate 13.318 7.333 5.985 449 14,3 14,5 14,0
6 bis unter 12 Monate 13.240 8.031 5.209 39,3 14,2 15,9 12,2
12 bis unter 24 Monate 14.662 9.079 5.583 38,1 15,7 18,0 13,1
24 Monate und lénger 19.497 12.350 7.147 36,7 20,9 24,5 16,7
fehlend 0 0 0
Forderungsbediir ftigkeit *
Geringqudlifizierte 48.655 25.640 23.015 47,3 52,3 50,9 53,9
Altere 13.951 7.578 6.373 45,7 15,0 15,0 14,9
schwer behinderte Menschen 2.320 1.375 945 40,7 25 2,7 2,2
Berufsriickkehrer/innen 2.883 29 2.854 99,0 31 0,1 6,7
Langzeitarbeitslose 34.159 21.429 12.730 37,3 36,7 425 29,8
Betroffenheit 2
gar nicht 20.576 10.986 9.590 46,6 22,1 21,8 22,5
einfach 47.507 25.157 22.350 47,0 51,0 49,9 52,3
mehrfach 25.011 14.256 10.755 43,0 26,9 28,3 25,2
fehlend 0 0 0

- Fortsetzung néchste Seite -
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Fortsetzung Tabelle 2.4: Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Deutschland

Deutschland Frauen- Anteil an giiltigen Werten in %
Gesamt M &nner Frauen  Anteilin% Gesamt Manner Frauen
Summe 93.094 50.399 42.695 459 100,0 100,0 100,0
Schleswig-Holstein 1.218 751 467 38,3 13 15 11
Hamburg 2.559 1.849 710 27,7 2,7 37 1,7
Niedersachsen 3.359 1.865 1.494 44,5 3,6 37 35
Bremen 1.644 889 755 459 18 18 1,8
Nordrhein-Westfalen 24.320 10.950 13.370 55,0 26,1 21,7 31,3
Hessen 1211 689 522 43,1 1,3 14 1,2
Rheinland-Pfalz 2.106 1.320 786 37,3 23 2,6 18
Baden-Wrttemberg 9.005 4.405 4.600 51,1 9,7 8,7 10,8
Bayern 2.872 1.737 1.135 39,5 31 34 2,7
Saarland 2.435 1.026 1.409 57,9 2,6 2,0 33
Berlin 26.988 16.482 10.506 38,9 29,0 32,7 24,6
Brandenburg 1.566 903 663 42,3 17 18 1,6
Mecklenburg-Vorpommern 6.188 3.409 2.779 44,9 6,6 6,8 6,5
Sachsen 1.357 779 578 42,6 15 15 1,4
Sachsen-Anhalt 4.169 2.243 1.926 46,2 45 4,5 45
Thiringen 2.097 1.102 995 47,4 2,3 22 23
fehlend 0 0 0
gesamte Vermittlung 36.979 22.352 14.627 39,6 39,7 444 34,3
Teilaufgaben der Vermittlung 56.115 28.047 28.068 50,0 60,3 55,6 65,7
fehlend 0 0 0

1 Als besonders forderungsbediirftig gelten Personen, die geringqualifiziert, &lter (ab 50), behindert, langzeitarbeitslos oder
Berufsriickkehrer/innen sind. M ehrfachnennungen sind mdglich. Spaltenprozente addieren sich nicht auf 100 Prozent.

2 Besondere Forderungsbediirftigkeit kann aufgrund einfacher oder mehrfacher Betroffenheit vorliegen.

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 2.5: Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Westdeutschland

Westdeutschland Frauen- Antell an gultigen Werten in %
Gesamt M &nner Frauen  Anteilin % Gesamt Ma&nner Frauen
Summe 50.729 25.481 25.248 49,8 100,0 100,0 100,0
Altersgruppe
bis unter 25 Jahre 11.894 6.323 5,571 46,8 234 24,8 22,1
25 bis unter 35 Jahre 12.104 5.866 6.238 51,5 239 23,0 24,7
35 bis unter 45 Jahre 13.924 6.698 7.226 51,9 27,4 26,3 28,6
45 bis unter 55 Jahre 9.567 5.068 4.499 47,0 18,9 19,9 17,8
55 Jahre und &lter 3.238 1524 1.714 52,9 6,4 6,0 6,8
fehlend 2 2 0
Schulausbildung
kein Schulabschluss 9.588 5.467 4121 43,0 23,6 23,7 23,3
Hauptschule 20.717 12.285 8.432 40,7 50,9 53,3 47,7
mittlere Reife 6.632 3.228 3.404 51,3 16,3 14,0 19,3
Fachhochschulreife 1.451 817 634 43,7 3,6 35 3,6
Hochschulsreife 2.310 1.241 1.069 46,3 57 54 6,1
fehlend 10.031 2.443 7.588 75,6
Ber ufsaushildung
keine Berufsaushildung 30.033 14.475 15.558 51,8 64,4 59,3 69,9
auf3er-/betriebliche Ausbildung 13.942 8.634 5.308 38,1 29,9 354 239
Berufsfachschule 612 263 349 57,0 1,3 11 1,6
Fachschule 719 304 415 57,7 15 1,2 1,9
Fachhochschule 442 281 161 36,4 0,9 1,2 0,7
Universitét 913 450 463 50,7 2,0 1,8 21
fehlend 4.068 1.074 2.994 73,6
Nationalitéat
Deutschland 38.337 19.499 18.838 49,1 75,8 76,8 74,9
Ausland 12.209 5.904 6.305 51,6 24,2 23,2 251
fehlend 183 78 105 57,4
Migrationshintergrund
kein Migrationshintergrund 34.987 17.683 17.304 49,5 69,0 69,4 68,5
Auslénder 13.812 6.760 7.052 51,1 27,2 26,5 27,9
Spétaussiedler 1.923 1.031 892 46,4 38 4,0 35
fehlend 7 7 0 0,0
Arbeitdosigkeitsdauer
nicht arbeitsos 12.297 4,342 7.955 64,7 24,2 17,0 315
unter drel Monate 12.121 4,821 7.300 60,2 239 18,9 28,9
3 bis unter 6 Monate 7.221 3.716 3.505 48,5 14,2 14,6 139
6 bis unter 12 Monate 5.752 3.638 2114 36,8 11,3 14,3 84
12 bis unter 24 Monate 6.137 4.004 2.133 34,8 121 15,7 84
24 Monate und lénger 7.201 4,960 2.241 31,1 14,2 195 89
fehlend 0 0 0
Forder ungsbedir ftigkeit *
Geringqualifizierte 30.116 14.498 15.618 51,9 59,4 56,9 61,9
Altere 7.448 3.690 3.758 50,5 14,7 14,5 14,9
schwer behinderte Menschen 1.201 703 498 41,5 24 28 2,0
Berufsriickkehrer/innen 1.088 10 1.078 99,1 21 0,0 43
Langzeitarbeitsose 13.338 8.964 4.374 32,8 26,3 35,2 17,3
Betroffenheit 2
gar nicht 11.341 5.466 5.875 51,8 22,4 215 233
einfach 27.660 13.332 14.328 51,8 54,5 52,3 56,7
mehrfach 11.728 6.683 5.045 43,0 23,1 26,2 20,0
fehlend 0 0 0

- Fortsetzung néchste Seite -
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Fortsetzung Tabelle 2.5: Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Westdeutschland

Westdeutschland Frauen- Anteil an gultigen Werten in %
Gesamt M anner Frauen  Anteil in % Gesamt Manner Frauen
Summe 50.729 25.481 25.248 49,8 100,0 100,0 100,0
gesamte Vermittlung 16.196 10.273 5.923 36,6 31,9 40,3 235
Teilaufgaben der Vermittlung 34.533 15.208 19.325 56,0 68,1 59,7 76,5
fehlend 0 0 0

1 Als besonders férderungsbediirftig gelten Personen, die geringqudifiziert, alter (ab 50), behindert, langzeitarbeitslos oder
Berufsriickkehrer/innen sind. Mehrfachnennungen sind méglich. Spaltenprozente addieren sich nicht auf 100 Prozent.

2 Besondere Forderungsbediirftigkeit kann aufgrund einfacher oder mehrfacher Betroffenheit vorliegen.

Quelle: Statistik der Bundesagentur fur Arbeit. Auswertungen aus dem DWH-BA, eigene Berechnungen
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Tabelle 2.6: Zugange geforderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Ostdeutschland

Ostdeutschland Frauen- Antell an gultigen Werten in %
Gesamt M &nner Frauen  Anteilin % Gesamt Ma&nner Frauen
Summe 42.365 24,918 17.447 41,2 100,0 100,0 100,0
Altersgruppe
bis unter 25 Jahre 7.383 4.359 3.024 41,0 17,4 17,5 17,3
25 bis unter 35 Jahre 10.310 6.243 4,067 39,4 24,3 251 23,3
35 bis unter 45 Jahre 12.506 7.105 5.401 43,2 29,5 28,5 31,0
45 bis unter 55 Jahre 10.584 6.238 4,346 41,1 25,0 25,0 249
55 Jahre und &lter 1.582 973 609 38,5 37 39 35
fehlend 0 0 0
Schulausbildung
kein Schulabschluss 8.490 5.380 3.110 36,6 20,1 21,7 18,0
Hauptschule 15.642 9.976 5.666 36,2 37,1 40,2 32,7
mittlere Reife 14.289 7.305 6.984 48,9 33,9 29,4 40,3
Fachhochschulreife 985 560 425 43,1 23 2,3 25
Hochschulsreife 2.740 1.605 1.135 41,4 6,5 6,5 6,6
fehlend 219 92 127 58,0
Ber ufsausbildung
keine Berufsaushildung 18.508 11.125 7.383 39,9 43,8 448 425
auler-/betriebliche Ausbildung 20.749 12.244 8.505 41,0 49,1 49,3 48,9
Berufsfachschule 618 251 367 59,4 15 1,0 21
Fachschule 720 278 442 61,4 1,7 11 25
Fachhochschule 468 276 192 41,0 1,1 1,1 11
Universitét 1.180 677 503 42,6 2,8 2,7 29
fehlend 122 67 55 45,1
Deutschland 35.382 20.408 14.974 42,3 83,9 82,3 86,1
Ausland 6.802 4.382 2.420 35,6 16,1 17,7 139
fehlend 181 128 53 29,3
Migrationshintergrund
kein Migrationshintergrund 34.021 19.666 14.355 42,2 80,3 78,9 82,3
Auslénder 7.698 4,919 2.779 36,1 18,2 19,7 15,9
Spétaussiedler 644 331 313 48,6 1,5 1,3 1,8
fehlend 2 2 0
Arbeitdosigkeitsdauer
nicht arbeitsos 1.960 1.060 900 45,9 4,6 4,3 52
unter drel Monate 5.999 3.383 2.616 43,6 14,2 13,6 15,0
3 bisunter 6 Monate 6.097 3.617 2.480 40,7 14,4 14,5 14,2
6 bis unter 12 Monate 7.488 4.393 3.095 41,3 17,7 17,6 17,7
12 bis unter 24 Monate 8.525 5.075 3.450 40,5 20,1 20,4 19,8
24 Monate und |anger 12.296 7.390 4,906 39,9 29,0 29,7 28,1
fehlend 0 0 0
For der ungsbeddr ftigkeit *
Geringqualifizierte 18.539 11.142 7.397 39,9 43,8 47 24
Altere 6.503 3.888 2.615 40,2 15,3 15,6 15,0
schwer behinderte Menschen 1.119 672 447 39,9 2,6 2,7 2,6
Berufsriickkehrer/innen 1.795 19 1.776 98,9 4,2 0,1 10,2
Langzeitarbeitslose 20.821 12.465 8.356 40,1 49,1 50,0 47,9
gar nicht 9.235 5.520 3.715 40,2 21,8 22,2 21,3
einfach 19.847 11.825 8.022 40,4 46,8 475 46,0
mehrfach 13.283 7.573 5.710 43,0 31,4 30,4 32,7
fehlend 0 0 0

- Fortsetzung néchste Seite -




























































































http://doku.iab.de/forschungsbericht/2006/fb0306.pdf
http://www.iab.de/
mailto:&%23109;&%2397;&%23105;&%23108;&%23116;&%23111;&%2358;sarah.heinemann&%2364;iab.de

	IAB Forschungsbericht Nr. 3/2006
	Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose
	Abstract
	1  Einführung
	2 Institutioneller Rahmen
	2.1 Abgrenzung der Rechtskreise SGB II und SGB III
	2.2 Fördern und Fordern
	2.3 Kategorisierung der Maßnahmen

	3 Entwicklung des Maßnahmeeinsatzes
	3.1 Maßnahmen zur Verbesserung des Humankapitals
	Tabelle 1: Durchschnittlicher Arbeitslosenbestand und Zugänge in Maßnahmen im ersten Halbjahr 2005 nach Rechtskreis
	Abbildung 1: Bestand geförderter Personen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005
	3.1.1 Trainingsmaßnahmen
	Abbildung 2: Trainingsmaßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005
	Abbildung 3: Ziele von Trainingsmaßnahmen unter Zugängen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005

	3.1.2 Förderung beruflicher Weiterbildung
	Abbildung 4: Förderung beruflicher Weiterbildung im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005
	Abbildung 5: Förderdauer beruflicher Weiterbildung im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005


	3.2 Monetäre Anreize für Arbeitgeber
	Abbildung 6: Eingliederungszuschüsse im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005

	3.3 Beschäftigung schaffende Maßnahmen
	Abbildung 7: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2003

	3.4 Sonstige Maßnahmen: Unterstützung der Vermittlungsprozesse
	Abbildung 8: Beauftragung Dritter mit der Vermittlung im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005


	4 Teilnehmerstrukturen der Förderinstrumente
	4.1 Geschlecht
	Abbildung 9: Frauenanteil an Arbeitslosen und an Zugängen zu Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005

	4.2 Ost- versus Westdeutschland
	Abbildung 10: Anteil von Personen in Ostdeutschland an Arbeitslosen und an Zugängen zu Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005

	4.3 Alter
	Abbildung 11: Zusammensetzung der Arbeitslosen und der Zugänge zu Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005 nach Alter in Deutschland
	Abbildung 12: Zusammensetzung der Arbeitslosen und der Zugänge in Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005 nach Alter in Westdeutschland
	Abbildung 13: Zusammensetzung der Arbeitslosen und der Zugänge zu Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005 nach Alter in Ostdeutschland

	4.4 Ausländer
	Abbildung 14: Anteil von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft an Arbeitslosen und an Zugängen zu Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005

	4.5 Geringqualifizierte
	Abbildung 15: Anteil von Personen ohne Berufsausbildung an Arbeitslosen und an Zugängen zu Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im ersten Halbjahr 2005


	5 Fazit
	Literatur
	Tabellen-Anhang
	Hinweise
	Tabelle 1.1:Geförderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Trainingsmaßnahmen
	Tabelle 1.2:Geförderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung
	Tabelle 1.3:Geförderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Förderung beruflicher Weiterbildung
	Tabelle 1.4:Geförderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
	Tabelle 1.5:Geförderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Eingliederungszuschüsse
	Tabelle 1.6:Geförderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen
	Tabelle 1.7:Geförderte Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Einstellungszuschuss bei Neugründungen
	Tabelle 2.1:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Trainingsmaßnahmen, Deutschland
	Tabelle 2.2: Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Trainingsmaßnahmen, Westdeutschland
	Tabelle 2.3: Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Trainingsmaßnahmen, Ostdeutschland
	Tabelle 2.4:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Deutschland
	Tabelle 2.5:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Westdeutschland
	Tabelle 2.6:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung, Ostdeutschland
	Tabelle 2.7:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Förderung beruflicher Weiterbildung, Deutschland
	Tabelle 2.8:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Förderung beruflicher Weiterbildung, Westdeutschland
	Tabelle 2.9:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Förderung beruflicher Weiterbildung, Ostdeutschland
	Tabelle 2.10:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Deutschland
	Tabelle 2.11:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Westdeutschland
	Tabelle 2.12:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Ostdeutschland
	Tabelle 2.13:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Eingliederungszuschüsse, Deutschland
	Tabelle 2.14:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Eingliederungszuschüsse, Westdeutschland
	Tabelle 2.15:Zugänge geförderter Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005 Eingliederungszuschüsse, Ostdeutschland
	Tabelle 3.1:Arbeitslose Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
	Tabelle 3.2:Durchschnittlicher Bestand arbeitsloser Personen im Rechtskreis SGB II im 1. Halbjahr 2005, Deutschland
	Tabelle 3.3:Durchschnittlicher Bestand arbeitsloser Personen im Rechtskreis SGB II im 1. Halbjahr 2005, Westdeutschland
	Tabelle 3.4:Durchschnittlicher Bestand arbeitsloser Personen im Rechtskreis SGB II im 1. Halbjahr 2005, Ostdeutschland
	Tabelle 4.1:Arbeitsuchende Personen im Rechtskreis SGBII im 1. Halbjahr 2005
	Tabelle 4.2:Durchschnittlicher Bestand arbeitsuchender Personen im Rechtskreis SGB II im 1. Halbjahr 2005, Deutschland
	Tabelle 4.3 und 4.4:Durchschnittlicher Bestand arbeitsuchender Personen im Rechtskreis SGB II im 1. Halbjahr 2005, Westdeutschland, Ostdeutschland

	Impressum

